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Artikel 11)

Hessisches Nahmobilitätsgesetz

§ 1

Geltungsbereich

Dieses Gesetz gilt für alle öffentlichen 
Straßen nach § 2 des Hessischen Straßen-
gesetzes in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 8. Juni 2003 (GVBl. I S. 166), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 31. Mai 
2023 (GVBl. S. 378), in der jeweils geltenden 
Fassung sowie für die in diesem Gesetz be-
nannten Flächen, auf denen öffentlicher Ver-
kehr stattfindet.

§ 2

Begriffsbestimmungen
Im Sinne dieses Gesetzes

1.  ist Nahmobilität die Fortbewegung zu Fuß, 
mit dem Fahrrad oder mit Fahrzeugen im 
Sinne des § 1 Abs. 3 des Straßenverkehrs-
gesetzes in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 5. März 2003 (BGBl. I S. 310, 
919), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
2. März 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 56),

2.  ist ein nachhaltiger integrierter Mobilitäts-
plan eine grundsätzlich auf Grundlage der 
europäischen Leitlinien für nachhaltige, ur-
bane Mobilitätspläne erfolgte strategische 
Mobilitätsplanung, mit der Erreichbarkeit 
und Mobilität innerhalb des Stadtgebiets 
und der Region für Menschen, Unterneh-
men und Güter verbessert werden soll,

3.  ist eine Mobilitätsstation die Verknüpfung 
verschiedener Mobilitätsangebote an einem 
Standort mit dem Ziel, den Übergang zwi-
schen verschiedenen Verkehrsmitteln zu 
vereinfachen, die Nutzung mehrerer Fortbe-
wegungsarten für einen Weg (multimodale 
Wegeketten) zu ermöglichen und so um-
weltverträgliche Transportmittel zu stärken,

4.  sind Radfernwege touristische Radrouten, 
die sich zusammensetzen aus

a)  öffentlichen Straßen,
b)  Wirtschaftswegen sowie

c)  Waldwegen, für die das Radfahren nach  
§ 15 Abs. 3 des Hessischen Waldgeset-
zes vom 27. Juni 2013 (GVBl. S. 458), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom  
22. Februar 2022 (GVBl. S. 126), ge-
stattet ist;

die Radfernwege umfassen insbesondere 
die in Hessen verlaufenden Teile der eu-
ropäischen und nationalen Radfernwege 
(EuroVelo, D-Routen) und die durch das 
für Verkehr zuständige Ministerium defi-
nierten Hessischen Radfernwege und ih-
nen gleichgestellten Radrouten,

5.  sind Radverbindungen Verbindungen für 
den Radverkehr, die sich zusammenset-
zen aus

a)  von Straßen unabhängigen oder baulich 
abgetrennten Fahrbahnen (Radwege),

b)  von Straßen baulich nicht abgetrennten 
Führungsformen, insbesondere Rad-
fahrstreifen und Fahrradstraßen nach 
der Straßenverkehrs-Ordnung in der 
Fassung der Bekanntmachung vom  
6. März 2013 (BGBl. I S. 367), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 12. Juli 
2021 (BGBl. I S. 3091) sowie

c)  der Führung im Mischverkehr mit dem 
Kraftfahrzeugverkehr,

6.  sind Raddirektverbindungen Radverbin-
dungen mit einem besonders hohen Po-
tenzial im Alltagsverkehr von in der Regel 
mindestens 1 500 Fahrten am Tag, deren 
Ausbaustandard eine durchschnittliche 
Reisegeschwindigkeit von 20 Kilometern 
pro Stunde ermöglicht,

7.  sind Radschnellverbindungen Radverbin-
dungen mit einem besonders hohen Po-
tenzial im Alltagsverkehr von in der Regel 
mindestens 2 000 Fahrten am Tag, deren 
Ausbaustandard eine durchschnittliche 
Reisegeschwindigkeit von 20 Kilometern 
pro Stunde ermöglicht.

§ 3

Zweck und Ziele

(1) Das Gesetz dient der Stärkung der 
Nahmobilität, weil der Nahmobilität eine 
grundlegende verkehrliche, gesundheitliche 
und soziale Bedeutung zukommt, weil sie die 
Nachhaltigkeit der Mobilität stärkt und der Er-
reichung der CO2-Minderungsziele im Sek-
torbereich Mobilität dient. Die Fortbewegung 
im Rahmen der Nahmobilität soll so attraktiv 
werden, dass sie im Alltag, aber auch zu tou-
ristischen Zwecken vermehrt genutzt wird. 
Die Fortbewegung im Rahmen der Nahmo-
bilität soll als eigenständige umwelt- und kli-
mafreundliche Verkehrsart als wesentlicher 
Bestandteil intermodaler Mobilitätsketten, 
insbesondere in Verbindung mit dem öffent-
lichen Personenverkehr, gestärkt werden. 
Innovative neue Verkehrsmittel sollen das 
Angebot ergänzen und das Vernetzen von 
Wegeketten unterstützen.

(2) Mit der Stärkung der Nahmobilität sol-
len die verkehrliche Erreichbarkeit in hoch-
verdichteten, verdichteten und ländlichen 
Räumen und damit auch die Möglichkeiten 
der gesellschaftlichen Teilhabe verbessert 
werden. Die Mobilität in Hessen soll möglichst 
umwelt- und sozialverträglich, klimaneutral, 
verkehrssicher und barrierefrei gestaltet wer-
den. Allen Menschen in Hessen soll eine ge-
rechte Teilhabe an Mobilitätsangeboten und 
Verkehrsinfrastruktur gewährleistet werden.

1) FFN 60-47
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(3) Zur Erreichung der in Abs. 1 genann-
ten Zwecke soll die Nahmobilität und deren 
Verknüpfung mit dem Öffentlichen Personen-
verkehr gefördert werden.

(4) Die Haushaltsmittel für den Bau von 
Geh- und Radwegen an Landesstraßen sol-
len mindestens 10 Prozent der Haushalts-
mittel für den Bau der Landesstraßen selbst 
betragen.

§ 4

Zuständigkeiten, Arbeitsgemeinschaft  
Nahmobilität Hessen, Einrichtung von  

Fachzentren

(1) Das für Verkehr zuständige Ministe-
rium kann Hessen Mobil Straßen- und Ver-
kehrsmanagement Aufgaben nach diesem 
Gesetz übertragen. 

(2) Die Arbeitsgemeinschaft Nahmobili-
tät Hessen unterstützt Landkreise und Ge-
meinden sowie Kommunalverbände durch 
den Austausch von Erfahrungen und die Ver-
mittlung von fachlichen Informationen sowie 
Kommunikationsmöglichkeiten bei der Erfül-
lung ihrer Aufgaben für den Fuß- und Rad-
verkehr. Sie ist bei dem für Verkehr zuständi-
gem Ministerium angesiedelt und wird durch 
dieses finanziell ausgestattet.

(3) Das für Verkehr zuständige Ministe-
rium richtet zur Unterstützung der Landkreise 
und Gemeinden sowie Kommunalverbände 
Fachzentren ein, die Lösungen spezifischer 
Herausforderungen zu Verkehr und Mobilität 
erarbeiten und deren Umsetzung begleiten.

§ 5

Finanzielle Förderung

Das für Verkehr zuständige Ministerium 
stellt Förderprogramme für Vorhaben zur 
Verbesserung der Nahmobilität in den Land-
kreisen, Gemeinden und Kommunalverbän-
den auf. Die Mittel hierfür werden im Haus-
haltsplan des Landes bereitgestellt.

§ 6

Öffentlichkeitsarbeit
(1) Das für Verkehr zuständige Ministe-

rium wirbt für die Fortbewegung im Rahmen 
der Nahmobilität im Alltag und zu touristi-
schen Zwecken und unterstützt durch Kom-
munikationsmaßnahmen den Ausbau und 
die Stärkung der Nahmobilität.

(2) Das Land unterstützt die Öffentlich-
keitsarbeit der Landkreise, Gemeinden und 
Kommunalverbände bei der Umsetzung der 
in § 3 dieses Gesetzes genannten Zwecke 
und Ziele.

§ 7

Arbeitgeber Land Hessen

(1) Das Land Hessen nimmt als Arbeitge-
ber eine Vorbildfunktion wahr. Es ergreift ge-
eignete Maßnahmen, um seine Dienststellen 
fahrradfreundlicher zu gestalten. Dies kann 
auch im Rahmen eines betrieblichen Mobili-
tätsmanagements erfolgen.

(2) Die Landesbehörden, Landesbetriebe, 
Sondervermögen, Gerichte und Staatsanwalt-
schaften und sonstigen Einrichtungen des 
Landes Hessen sollen bis zum 31. Dezember 
2030 in ihren Dienstgebäuden für mindestens 
ein Fünftel der Personen, die das jeweilige 
Dienstgebäude regelmäßig nutzen, barriere-
frei zu erreichende und nutzbare Radabstell-
plätze in einer wettergeschützten Radabstel-
lanlage auf festem Grund einrichten. In jedem 
Dienstgebäude, das von Einrichtungen des 
Landes nach Satz 1 genutzt wird, soll eine 
möglichst barrierefreie Duschgelegenheit vor-
gesehen werden.

§ 8

Mobilitätsmanagement

(1) Das für Verkehr zuständige Minis-
terium unterstützt Unternehmen bei der 
Umsetzung des betrieblichen Mobilitäts-
managements durch Beratungs- und Kom-
munikationsangebote.

(2) Das für Verkehr zuständige Ministe-
rium unterstützt Landkreise und Gemeinden 
bei der Umsetzung eines kommunalen Mo-
bilitätsmanagements in der Gebietskörper-
schaft durch Beratungs- und Kommunika-
tionsangebote.

(3) Das für Verkehr zuständige Ministe-
rium unterstützt Schulen, Schulträger, Land-
kreise und Gemeinden bei der Umsetzung 
eines schulischen Mobilitätsmanagements 
durch Beratungs- und Kommunikationsan-
gebote sowie bei der Umsetzung von Infra-
strukturmaßnahmen. Als landesweite Anlauf-
stelle wird durch das für Verkehr zuständige 
Ministerium das Fachzentrum Schulisches 
Mobilitätsmanagement betrieben.

§ 9

Parkraummanagement

Das für Verkehr zuständige Ministerium 
unterstützt Gemeinden und Landkreise durch 
Kommunikations- und Beratungsmaßnah-
men

1.  beim Parkraummanagement mit dem Ziel 
der optimierten Bewirtschaftung von Park-
raum und der Verbesserung des Wirt-
schaftsverkehrs,

2.  bei der Anwendung des § 16a des Hes-
sischen Straßengesetzes im Fall der Son-
dernutzung öffentlicher Straßen für statio-
näres Carsharing,

3.  bei der Kennzeichnung von Abstellflächen 
für Fahrräder oder Lastenräder sowie

4.  bei der Bereitstellung von öffentlich zu-
gänglichen Ladestationen für elektrisch 
betriebene Fahrzeuge im Sinne des Elek-
tromobilitätsgesetzes vom 5. Juni 2015 
(BGBl. I S. 898), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 20. Dezember 2022 (BGBl. I 
S. 2752).
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(4) Das für Verkehr zuständige Ministeri-
um erstellt für die Planung, den Bau und den 
Betrieb von Infrastruktur für den Fuß- und 
Radverkehr in Hessen Qualitätsstandards 
und Musterlösungen. Die oder der Beauf-
tragte der Hessischen Landesregierung für 
die Menschen mit Behinderungen wirkt hin-
sichtlich der Barrierefreiheit daran mit.

(5) Für den touristischen Radverkehr ko-
ordiniert das für Verkehr zuständige Minis-
terium die Streckenführung der Hessischen 
Radfernwege als landesweite touristische 
Routen mit den jeweils zuständigen Baulast-
trägern. Das für Verkehr zuständige Ministe-
rium ist zuständig für die wegweisende Be-
schilderung der in Hessen verlaufenden Teile 
der Radfernwege.

(6) Bei Erhaltungs- und Sanierungs-
maßnahmen der Fuß- und Radverkehrsin-
frastruktur sollen die durch das für Verkehr 
zuständige Ministerium definierten Qualitäts-
standards nach Abs. 4 durch die zuständigen 
Baulastträger soweit wie möglich erreicht 
werden.

(7) Die Radverkehrsinfrastruktur in der 
Baulast des Landes Hessen ist weiter aus-
zubauen. Das Land Hessen unterstützt die 
sonstigen Träger der Straßenbaulast bei dem 
weiteren Ausbau der Fuß- und Radverkehrs-
infrastruktur in den Landkreisen und Gemein-
den.

(8) Bei Neu-, Um- und Ausbaumaßnah-
men von Landesstraßen in der Straßenbau-
last des Landes Hessen ist zu prüfen, ob 
bereits eine geeignete Führung des Radver-
kehrs im Bereich der Landesstraße besteht. 
Die Prüfung soll die bestehenden und ge-
planten regionalen Radverkehrsnetze in der 
Zuständigkeit der jeweiligen Gebietskörper-
schaft einschließlich des Rad-Hauptnetzes 
Hessen einbeziehen. Falls keine geeignete 
Führung des Radverkehrs vorliegt, sind der 
prognostizierte Bedarf für eine Entflechtung 
der Verkehrsarten und die Möglichkeit der 
Neuanlage eines Radweges auf Grundlage 
der Qualitätsstandards nach Abs. 4 im Rah-
men der weiteren Planung zu prüfen. Die 
sonstigen Träger der Straßenbaulast können 
Satz 1 bis 3 entsprechend anwenden. In Be-
zug auf die Führung des Fußverkehrs erfolgt 
die Prüfung entsprechend Satz 1 bis 3 durch 
die zuständigen Baulastträger nach den für 
den Fußverkehr geltenden Regelwerken.

(9) Das für Verkehr zuständige Ministe-
rium unterstützt die Landkreise und Gemein-
den bei der Erhebung von Daten über die 
Nutzung der Infrastruktur als Grundlage für 
die Weiterentwicklung der Fuß- und Radver-
kehrsnetze. Für Verkehrswege in der Stra-
ßenbaulast des Landes Hessen erfasst es 
die entsprechenden Daten. Es koordiniert die 
Auswertung der nach Satz 1 und 2 erhobe-
nen Daten.

(10) Die nach Abs. 9 erhobenen Daten 
werden öffentlich einsehbar in maschinenles-
barer, offen lizenzierter Form zur Verfügung 
gestellt.

§ 10

Nachhaltige Mobilitätsplanung

Das für Verkehr zuständige Ministerium 
unterstützt die Entwicklung nachhaltiger und 
integrierter Mobilitätspläne, sofern die Pläne 
in einem Beteiligungsverfahren entwickelt 
und im Gegenstromprinzip mit anderen Pla-
nungsträgern entwickelt und mit Nachbar-
gemeinden abgestimmt werden. Dabei sind 
überörtliche Planungen zu berücksichtigen 
und die Straßenbaulastträger überörtlicher 
Verkehrsinfrastrukturen zu beteiligen. Zur 
Unterstützung der Landkreise und Gemein-
den bei der Erarbeitung und Umsetzung der 
Mobilitätsplanung wird das Fachzentrum 
Nachhaltige Mobilitätsplanung Hessen be-
trieben.

§ 11

Nahmobilitätsstrategie,  
Nahmobilitätskoordination

(1) Das für Verkehr zuständige Ministe-
rium stellt eine Nahmobilitätsstrategie als 
Rahmenstrategie für das Gebiet des Landes 
Hessen auf, die Handlungsschwerpunkte der 
Nahmobilität zur Erreichung der Ziele dieses 
Gesetzes enthält.

(2) Das Land Hessen unterstützt die frei-
willige Einrichtung einer Nahmobilitätskoor-
dination bei den Landkreisen in Hessen, die 
die gemeindlichen Vorhabenträger bei der 
konkreten Planung und dem Bau von Nah-
mobilitätsinfrastruktur sowie die Koordination 
der Vorhaben untereinander unterstützen, 
indem es die Personalstellen für die Einrich-
tung einer Nahmobilitätskoordination fördert.

§ 12

Fuß- und Radverkehrsnetze, Infrastruktur

(1) Die Fuß- und Radverkehrsnetze sollen 
durchgängig sein und die Verknüpfung mit 
dem öffentlichen Personenverkehr berück-
sichtigen. Die einzelnen Teile der Fuß- und 
Radverkehrsnetze sollen den durch das für 
Verkehr zuständige Ministerium definierten 
Qualitätsstandards nach Abs. 4, dem Grund-
satz der Barrierefreiheit und dem Leitgedan-
ken der Vision Zero nach § 15 Abs. 1 ent-
sprechen. Beim Neu-, Um- und Ausbau von 
Straßen ist der Grundsatz des sicheren und 
barrierefreien Querens der Straßen durch 
den Fuß- und Radverkehr zu beachten.

(2) Die Fuß- und Radverkehrsnetze sollen 
jeweils mit den räumlich übergeordneten und 
den räumlich angrenzenden Netzen abge-
stimmt werden. Für den Radverkehr legt das 
für Verkehr zuständige Ministerium das Rad-
Hauptnetz Hessen als Planungsgrundlage 
für die unterschiedlichen Baulastträger fest.

(3) Innerhalb der Ortslagen soll der Fuß-
verkehr grundsätzlich baulich getrennt ge-
führt werden. Die Anlage von Mischflächen 
insbesondere von verkehrsberuhigten Be-
reichen oder verkehrsberuhigten Geschäfts-
bereichen bleibt davon unberührt. Der Fuß-
verkehr soll möglichst barrierefrei geführt 
werden, und bei der Gestaltung der Infra-
struktur soll die Aufenthaltsqualität berück-
sichtigt werden.
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(2) Das für Verkehr zuständige Ministe-
rium erstellt im Einvernehmen mit den weite-
ren fachlich zuständigen Ministerien ein Hes-
sisches Verkehrssicherheitskonzept, das den 
Handlungsrahmen der hessischen Verkehrs-
sicherheitsarbeit bis zum Jahr 2035 vorgibt. 
Das Konzept ist in einem Abstand von vier 
bis fünf Jahren seit dessen Bekanntgabe 
zu evaluieren und soweit erforderlich fortzu-
schreiben.

(3) Die Identifikation von Unfallhäufungen 
erfolgt durch die zuständige Polizeibehörde 
im Rahmen der örtlichen Unfalluntersuchung. 
Für Straßen von besonderer Verkehrsbedeu-
tung nach § 9 Abs. 2 der Verordnung zur Be-
stimmung verkehrsrechtlicher Zuständigkei-
ten vom 12. November 2007 (GVBl. I S. 800), 
zuletzt geändert durch Verordnung vom  
9. Dezember 2022 (GVBl. S. 718), identifi-
ziert die zuständige Straßenbaubehörde die 
Unfallhäufungsstellen.

(4) Jeder Landkreis bildet eine Unfall-
kommission für die zu betreuenden Bun-
des-, Landes- und Kreisstraßen, jede kreis-
freie Stadt für die Straßen innerhalb ihres 
Zuständigkeitsbereiches. Kreisangehörige 
Sonderstatus-Städte nach § 4a Abs. 2 Satz 2 
Hessische Gemeindeordnung sowie Städte, 
die entsprechend § 4a Absatz 2 Satz 3 Hes-
sische Gemeindeordnung durch Beschluss 
der Landesregierung zur Sonderstatus-Stadt 
erklärt wurden, können eine Unfallkommis-
sion für die Straßen innerhalb ihres straßen-
verkehrsrechtlichen Zuständigkeitsbereichs 
bilden. In den Fällen des Satz 2 erfolgt die 
Wahrnehmung der sich aus Ziffer I zu § 44 
der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur 
Straßenverkehrs-Ordnung vom 26. Januar 
2001 in der Fassung vom 8. November 2021 
(BAnz AT 15.11.2021 B1) ergebenden Auf-
gaben durch die von der jeweiligen Sonder-
status-Stadt gebildeten Unfallkommission, 
soweit die Aufgaben Straßen innerhalb ihres 
straßenverkehrsrechtlichen Zuständigkeits-
bereiches betreffen. Für alle übrigen Straßen 
können entsprechende Gremien in den je-
weiligen Zuständigkeitsbereichen eingerich-
tet werden.

(5) Eine Unfallkommission setzt sich aus 
Vertreterinnen und Vertretern der Straßen-
verkehrsbehörde, des Straßenbaulastträgers 
und der Polizeibehörde zusammen. Hierbei 
sind möglichst ständige und qualifizierte Ver-
treterinnen und Vertreter der Fachbehörden 
zu benennen. Den Vorsitz der Unfallkommis-
sion führt die jeweils zuständige Straßen-
verkehrsbehörde. Die Unfallkommissionen 
können Vertreterinnen und Vertreter der ein-
schlägigen Fachverbände (etwa des Rad- 
und Fußverkehrs) sowie der Unternehmen 
des öffentlichen Personennahverkehrs und 
Bahnunternehmen als beratende Mitglieder 
aufnehmen.

(6) Das Land stattet innerhalb von fünf 
Jahren ab Inkrafttreten dieses Gesetzes alle 
landeseigenen Nutzfahrzeuge mit einer zu-
lässigen Gesamtmasse von mehr als 3,5 Ton-
nen und Kraftomnibusse mit mehr als neun 
Sitzplätzen einschließlich Fahrersitzplatz mit 
einem Abbiegeassistenzsystem aus, sofern 
dies im jeweiligen Einzelfall technisch reali-
sierbar ist. Ausgenommen sind landeseigene 
Nutzfahrzeuge des Brand- und Katastrophen-

§ 13

Radschnell-/ Raddirektverbindungen

(1) Für den Radverkehr identifiziert das 
für Verkehr zuständige Ministerium Korridore 
mit Potenzialen für den Bau von Radschnell-
verbindungen sowie Raddirektverbindungen 
und stellt diese den Planungsträgern zur Ver-
fügung.

(2) Das Potenzial und die durchschnitt-
liche Reisegeschwindigkeit von Raddirekt- 
und Radschnellverbindungen sind durch den 
jeweiligen Planungsträger in Abhängigkeit 
von der jeweiligen konkreten Ausgestaltung 
der Verbindung nach einem durch das für 
Verkehr zuständige Ministerium anerkannten 
Verfahren auf Basis von definierten Ausbau-
standards, insbesondere hinsichtlich Breite, 
Oberflächenbeschaffenheit, direkter Stre-
ckenführung und Gestaltung der Knoten-
punkte zur Verminderung von Zeitverlusten, 
zu ermitteln.

§ 14

Mobilitäts-, Carsharing- und Fahrradmiet- 
stationen, Radabstellanlagen

(1) Das für Verkehr zuständige Ministeri-
um unterstützt den Bau und Ausbau von Mo-
bilitäts-, Carsharing- und Fahrradmietstatio-
nen sowie Radabstellanlagen. Dabei ist auch 
die Zugänglichkeit für Menschen mit Behin-
derung und Menschen mit eingeschränkter 
Mobilität zu berücksichtigen.

(2) Das für Verkehr zuständige Ministe-
rium unterstützt

1.  den Bau von Mobilitätsstationen, auch 
wenn diese keine Verbindung mit dem 
öffentlichen Personennahverkehr aufwei-
sen,

2.  die Planung und den Bau von Fahrrad-
mietstationen und

3.  die Planung und den Bau von Radab- 
stellanlagen im öffentlichen Verkehrsraum 
sowie an Haltestellen des öffentlichen Per-
sonenverkehrs.

(3) Um den Wechsel vom motorisierten 
Individualverkehr auf Verkehrsarten der Nah-
mobilität und den öffentlichen Personennah-
verkehr zu erleichtern, unterstützt das für 
Verkehr zuständige Ministerium sowohl die 
Einrichtung von Mobilitäts-, Carsharing- und 
Fahrradmietstationen bei geeigneten Park-
and-Ride-Anlagen als auch die Errichtung 
von Park-and-Ride-Anlagen.

(4) Die Angebote an Mobilitätsstationen 
sollen von den Verkehrsverbünden in deren 
Auskunfts- und Vertriebssysteme eingebun-
den werden.

§ 15

Verkehrssicherheit

(1) Die hessische Verkehrssicherheits-
arbeit ist am Leitgedanken der Vision Zero 
(keine Verkehrsunfälle mit Todesfolge oder 
schweren Personenschäden) nach Maßgabe 
der geltenden Gesetze auszurichten.
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2.  Nach § 6 Abs. 1 Satz 1 werden folgende 
Sätze eingefügt:

„Die Widmung einer Straße kann nach-
träglich auf bestimmte Benutzungsarten, 
Benutzungszwecke, Benutzerkreise oder 
Benutzungszeiten beschränkt werden 
(Teileinziehung), wenn hierfür überwiegen-
de Gründe des Wohls der Allgemeinheit 
vorliegen. Für die Teileinziehung gelten 
Satz 4, Abs. 2 und 3 Satz 1 entsprechend.“

3.  In § 26 Abs. 2 Satz 2 wird die Angabe  
„19. Juni 2019 (GVBl. S. 160)“ durch  
„22. Februar 2022 (GVBl. S. 126)“ ersetzt.

4.  In § 30 Abs. 2 Satz 1 wird die Angabe  
„18. August 2021 (BGBl. I S. 3901)“ durch 
„4. Januar 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 5)“ er-
setzt.

5.  § 33 Abs. 3 wird wie folgt geändert:

a)  In Satz 1 wird die Angabe „24. Februar 
2010 (BGBl. I S. 94), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 25. Februar 2021 
(BGBl. I S. 306)“ durch „18. März 2021 
(BGBl. I S. 540), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 22. März 2023 (BGBl. 2023 I 
Nr. 88)“ ersetzt.

b)  In Satz 9 wird die Angabe „18. August 
2021 (BGBl. I S. 3901)“ durch „19. Okto-
ber 2022 (BGBl. I S. 1792)“ ersetzt.

Artikel 33)

Änderung des Mobilitätsfördergesetzes

§ 3 Satz 1 Nr. 2 des Mobilitätsfördergeset-
zes vom 24. Mai 2018 (GVBl. S. 182), geän-
dert durch Gesetz vom 25. September 2019 
(GVBl. S. 266), wird wie folgt geändert:

1.  in Buchst. j wird der Punkt am Ende durch 
ein Komma ersetzt.

2.  als Buchst. k wird angefügt:

„k)  verhältnismäßig kleiner Zwischenlager 
für eine finale Verteilung von Waren und 
Gütern im Rahmen der Nahmobilität  
(Mikrodepots).“

Artikel 44)

Änderung des Hessischen Gesetzes über 
die öffentliche Sicherheit und Ordnung

Das Hessische Gesetz über die öffentli-
che Sicherheit und Ordnung in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 14. Januar 2005 
(GVBl. I S. 14), zuletzt geändert durch Ge-
setz vom 22. März 2023 (GVBl. S.150), wird 
wie folgt geändert:

1.  In der Übersicht wird nach der Angabe zu 
§ 14a folgendes eingefügt:

„§ 14b Abschnittskontrolle“

2.  Nach § 14a wird folgender § 14b neu ein-
gefügt:

„§ 14b

Abschnittskontrolle

Die Ordnungsbehörden und die Polizei 
dürfen im öffentlichen Verkehrsraum zur Ver-
hütung der Überschreitung der zulässigen 
Höchstgeschwindigkeit von Kraftfahrzeugen 
nach Maßgabe des Satz 2 Bildaufzeichnun-
gen offen anfertigen und damit auf einer fest-

schutzes, deren Erstzulassung zum Zeitpunkt 
des Inkrafttretens des Gesetzes 15 Jahre oder 
länger zurückliegt. Das Abbiegeassistenzsys-
tem muss die Anforderungen an die Funktion 
von Abbiegeassistenzsystemen, die in der 
Bekanntmachung des Bundesministeriums 
für Digitales und Verkehr „Empfehlungen zu 
technischen Anforderungen an Abbiegeassis-
tenzsysteme für die Aus- und Nachrüstung an 
Nutzfahrzeugen mit einer zulässigen Gesamt-
masse > 3,5 Tonnen und Kraftomnibussen 
mit mehr als 9 Sitzplätzen einschließlich Fah-
rerplatz zur Erteilung einer Allgemeinen Be-
triebserlaubnis für Abbiegeassistenzsysteme“ 
vom 4. April 2022 (VkBl. 2022, Heft 8, Nr. 65,  
S. 239) gestellt werden, erfüllen.

§ 16

Sicherheitsaudits

Die Träger der Straßenbaulast sind dazu 
angehalten, bei Neu-, Um- oder Ausbaumaß-
nahmen sowie anlassbezogen im Bestand 
Sicherheitsaudits nach den Allgemeinen 
Rundschreiben des für Verkehr zuständigen 
Bundesministeriums (Allgemeines Rund-
schreiben Straßenbau Nr. 25/2021, ver-
öffentlicht im Verkehrsblatt 2021, Nr. 231,  
Seite 1160) durchzuführen.

§ 17

Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der 
Verkündung in Kraft. Es tritt mit Ablauf des  
31. Dezember 2028 außer Kraft.

Artikel 22)

Änderungen des Hessischen  
Straßengesetzes

Das Hessische Straßengesetz in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 8. Juni 2003 
(GVBl. I S. 166), zuletzt geändert durch Ge-
setz vom 28. Juni 2023 (GVBl. S. 426) wird 
wie folgt geändert:

1. a)  Im Inhaltsverzeichnis wird die Angabe 
zu § 1 wie folgt gefasst:

„§ 1 Geltungsbereich und Zielbestimmung“

b)  § 1 wird wie folgt geändert:

Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

„§ 1

Geltungsbereich und  
Zielbestimmung.“

c) Der bisherige Wortlaut wird Abs. 1.

d) Als Abs. 2 wird angefügt:

„(2) Für den Landesstraßenbau gilt 
der Grundsatz Erhaltung vor Neubau.“

2) Ändert FFN 60-6
3) Ändert FFN 60-45
4) Ändert FFN 310-63
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Artikel 5

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Ver-
kündung in Kraft.

gelegten Wegstrecke die Durchschnittsge-
schwindigkeit eines Kraftfahrzeugs ermitteln 
(Abschnittskontrolle). Die Bildaufzeichnun-
gen dürfen nur das Kraftfahrzeugkennzei-
chen, das Kraftfahrzeug und seine Fahrt-
richtung sowie Zeit und Ort erfassen; es ist 
technisch sicherzustellen, dass Insassen 
nicht zu sehen sind oder sichtbar gemacht 
werden können. Bei Kraftfahrzeugen, bei 
denen nach Feststellung der Durchschnitts-
geschwindigkeit keine Überschreitung der 
zulässigen Höchstgeschwindigkeit vorliegt, 
sind die nach Satz 2 erhobenen Daten sofort 
automatisch zu löschen. Die Abschnittskont-
rolle ist kenntlich zu machen.“

Die verfassungsmäßigen Rechte der Landesregierung sind gewahrt.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt. 
Es ist im Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Hessen zu verkünden.

Wiesbaden, den 28. Juni 2023

D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r p r ä s i d e n t 
 

R h e i n

D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r 
f ü r  W i r t s c h a f t ,  E n e r g i e ,  Ve r k e h r 

u n d  Wo h n e n

A l - Wa z i r
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Artikel 1¹)

Änderung des Hessischen Ausführungs-
gesetzes zum Artikel 10-Gesetz

Das Hessische Ausführungsgesetz zum 
Artikel 10-Gesetz vom 16. Dezember 1969 
(GVBl. I S. 303), zuletzt geändert durch Ge-
setz vom 23. Juni 2020 (GVBl. S. 430), wird 
wie folgt geändert:

1.  In § 1 wird die Angabe „17. August 2017 
(BGBl. I S. 3202)“ durch „5. Juli 2021 
(BGBl. I S. 2274)“ ersetzt.

2.  In § 5 Abs. 2 werden das Komma und die 
Wörter „die der Zustimmung des Haupt-
ausschusses bedarf“ gestrichen.

Artikel 2²)

Änderung des Gesetzes zur parlamentari-
schen Kontrolle des Verfassungs- 

schutzes in Hessen

Das Gesetz zur parlamentarischen Kon-
trolle des Verfassungsschutzes in Hessen 
vom 25. Juni 2018 (GVBl. S. 302) wird wie 
folgt geändert:

1.   In § 2 Abs. 2 Satz 6 werden nach dem 
Wort „Verfassungsschutz“ ein Komma 
und die Wörter „dem für den Verfas-
sungsschutz zuständigen Ministerium“ 
eingefügt.

1a. § 3 wird wie folgt geändert:

a)  In Abs. 3 Nr. 1 werden nach der Anga-
be „25. Juni 2018 (GVBl. S. 302)“ die 
Wörter „in der jeweils geltenden Fas-
sung“ eingefügt.

b)  In Abs. 4 wird die Angabe  
„16. Juni 2017 (BGBl. I S. 1634)“ durch  
„19. Dezember 2022 (BGBl. I S. 2632)“ 
ersetzt.

2.  § 4 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 2 Satz 3 wird wie folgt gefasst:

„Jedem Mitglied der Parlamentarischen 
Kontrollkommission ist nach vorheriger 
Ankündigung jederzeit Zutritt zu den 
Dienststellen des Landesamts für Ver-
fassungsschutz zu gewähren.“

b)  Als neue Abs. 3 und 4 werden einge-
fügt:

„(3) Die Parlamentarische Kontroll-
kommission wird bei der Wahrnehmung 
ihrer Aufgaben durch eine Beamtin 
oder einen Beamten der Landtagsver-
waltung, die oder der die Befähigung 
zum Richteramt besitzt, unterstützt 
(ständige Geschäftsführerin oder stän-
diger Geschäftsführer). Die Bestellung 
der ständigen Geschäftsführerin oder 
des ständigen Geschäftsführers erfolgt 
durch die Präsidentin oder den Präsi-
denten des Landtags im Einverneh-
men mit der Parlamentarischen Kont-
rollkommission.

(4) Die ständige Geschäftsführerin 
oder der ständige Geschäftsführer wird 
auf Weisung der Parlamentarischen 
Kontrollkommission und in Eilfällen auf 
Weisung der oder des Vorsitzenden tä-
tig. Sie oder er bereitet insbesondere 
die Sitzungen der Parlamentarischen 
Kontrollkommission und deren Be-
richte an den Landtag vor. Sie oder er 
nimmt regelmäßig an den Sitzungen 
der Parlamentarischen Kontrollkom-
mission teil und führt deren Beschlüs-
se aus. Die ständige Geschäftsführe-
rin oder der ständige Geschäftsführer 
hat der Parlamentarischen Kontroll-
kommission Bericht zu erstatten. Für 
die ständige Geschäftsführerin oder 
den ständigen Geschäftsführer gelten 
§ 2 Abs. 1 Satz 3 und 4, § 4 Abs. 2 
nach Maßgabe der Weisungen und § 5  
Abs. 1 Satz 2 entsprechend.“

c)  Die bisherigen Abs. 3 bis 5 werden die 
Abs. 5 bis 7.

Artikel 3

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Ver-
kündung in Kraft.

¹) Ändert FFN 18-2
²) Ändert FFN 18-8

D e r  L a n d t a g  h a t  d a s  f o l g e n d e  G e s e t z  b e s c h l o s s e n :

Gesetz zur Änderung des Hessischen Ausführungsgesetzes 
zum Artikel 10-Gesetz und zur Änderung des Gesetzes zur parlamentarischen 

Kontrolle des Verfassungsschutzes in Hessen

Vom 28. Juni 2023

Die verfassungsmäßigen Rechte der Landesregierung sind gewahrt.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt. 
Es ist im Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Hessen zu verkünden.

Wiesbaden, den 28. Juni 2023

D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r p r ä s i d e n t 

R h e i n

D i e  H e s s i s c h e  M i n i s t e r 
d e s  I n n e r n  u n d  f ü r  S p o r t

B e u t h
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ERSTER TEIL

Allgemeine Vorschriften

§ 1

Geltungsbereich

Soweit andere Rechtsvorschriften nicht 
entgegenstehen, gilt dieses Gesetz für die 
Verwaltungstätigkeit mittels Informations-
technik

1.  der Behörden und sonstigen öffentlichen 
Stellen des Landes sowie nicht öffentlicher 
Stellen, soweit sie hoheitliche Aufgaben 
unter Aufsicht der vorgenannten Stellen 
wahrnehmen,

2.  der nicht unter Nr. 3 fallenden der Auf-
sicht des Landes unterstehenden juristi-
schen Personen des öffentlichen Rechts 
und deren Vereinigungen ungeachtet ihrer 
Rechtsform sowie nicht öffentlicher Stel-
len, soweit sie hoheitliche Aufgaben unter 
Aufsicht der vorgenannten Stellen wahr-
nehmen,

3.  der Behörden und sonstigen öffentlichen 
Stellen der Gemeinden und Gemeinde-
verbände sowie nicht öffentlicher Stellen, 
soweit sie hoheitliche Aufgaben unter Auf-
sicht der vorgenannten Stellen wahrneh-
men.

§ 2

Begriffsbestimmungen
Im Sinne dieses Gesetzes

1.  ist Informationstechnik jedes technische 
Mittel zur Verarbeitung von Informationen,

2.  ist Informationssicherheit die Einhaltung 
bestimmter Sicherheitsstandards, die die 
Verfügbarkeit, Integrität oder Vertraulich-
keit (Schutzziele) von Informationen be-
treffen, durch Sicherheitsvorkehrungen
a)  in informationstechnischen Systemen, 

Komponenten oder Prozessen oder

b)  bei der Anwendung von informations-
technischen Systemen, Komponenten 
oder Prozessen,

3.  sind Schadprogramme Programme und 
sonstige informationstechnische Routinen 
und Verfahren, die dem Zweck dienen, un-
befugt

a)  Daten zu nutzen oder zu löschen oder

b)  auf sonstige informationstechnische Ab-
läufe einzuwirken,

4.  sind Sicherheitslücken Eigenschaften von 
Programmen oder sonstigen informations-
technischen Systemen, durch deren Aus-
nutzung es möglich ist, dass sich Dritte 
gegen den Willen der Berechtigten Zu-

gang zu fremden informationstechnischen 
Systemen verschaffen oder die Funktion 
der informationstechnischen Systeme be-
einflussen können,

5.  sind Übergabe- und Knotenpunkte IT-Sys-
teme, über die der Datenverkehr in ein 
anderes Netz fließt (Übergabepunkt) oder 
innerhalb eines Netzes verteilt wird (Kno-
tenpunkt),

6.  sind Protokolldaten Steuerdaten eines 
informationstechnischen Protokolls zur 
Datenübertragung, die unabhängig vom 
Inhalt eines Kommunikationsvorgangs 
übertragen oder auf den am Kommuni-
kationsvorgang beteiligten Servern ge-
speichert werden und zur Gewährleistung 
der Kommunikation zwischen Empfänger 
und Sender notwendig sind; Protokoll-
daten können Verkehrsdaten nach § 3  
Nr. 70 des Telekommunikationsgesetzes 
vom 23. Juni 2021 (BGBl. I S. 1858), zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 20. Juli 
2022 (BGBl. I S. 1166), und Nutzungsda-
ten nach § 2 Abs. 2 Nr. 3 des Telekommu-
nikation-Telemedien-Datenschutz-Geset-
zes vom 23. Juni 2021 (BGBl. I S. 1982; 
2022 I S. 1045), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 12. August 2021 (BGBl. I  
S. 3544; 2022 I S. 1045), enthalten.

§ 3

Grundsätze der Informationssicherheit

(1) Die Stellen nach § 1 Nr. 1 und 2, mit 
Ausnahme der Schulen in öffentlicher Trä-
gerschaft sowie genehmigter und anerkann-
ter Ersatzschulen im Sinne des Hessischen 
Schulgesetzes, treffen angemessene techni-
sche und organisatorische Maßnahmen zur 
Gewährleistung der Informationssicherheit. 
Hierbei soll der Stand der Technik maßgeb-
lich sein. Maßnahmen sind angemessen, 
wenn der dafür erforderliche Aufwand nicht 
außer Verhältnis zu den möglichen Folgen 
der Verletzung der Schutzziele steht. Um die 
Erreichung und Aufrechterhaltung eines an-
gemessenen Informationssicherheitsniveaus 
zu gewährleisten, haben die Stellen nach  
§ 1 Nr. 1 und 2 sich an der IT-Grundschutz-
methodik des Bundesamtes für Sicherheit in 
der Informationstechnik zu orientieren und 
setzen ein Informationssicherheitsmanage-
mentsystem um.

(2) Die jeweils geltenden Standards und 
das jeweils geltende IT-Grundschutz-Kom-
pendium des Bundesamtes für Sicherheit in 
der Informationstechnik werden zur Anwen-
dung empfohlen. Werden dem Land Hessen 
Informationssicherheitsstandards verbind-
lich durch Beschlüsse des IT-Planungsrates 
nach Art. 91c Abs. 2 Satz 1 des Grundgeset-
zes für die Bundesrepublik Deutschland i. V. 
m. § 1 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 des IT-Staatsver-
trages vom 30. Oktober 2009 bis 30. Novem-
ber 2009 (GVBl. I 2010 S. 65, 66), geändert 
durch Staatsvertrag vom 15. März 2019 bis *) FFN 210-105

D e r  L a n d t a g  h a t  d a s  f o l g e n d e  G e s e t z  b e s c h l o s s e n :

Hessisches Gesetz zum Schutz der elektronischen Verwaltung 
(Hessisches IT-Sicherheitsgesetz - HITSiG)*)

Vom 29. Juni 2023
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21. März 2019 (GVBl. S. 150, 151), vorge-
schrieben oder nach § 5 des Onlinezugangs-
gesetzes vom 14. August 2017 (BGBl. I  
S. 3122, 3138), zuletzt geändert durch Ge-
setz vom 28. Juni 2021 (BGBl. I S. 2250), in 
der jeweils geltenden Fassung, festgelegt, 
sind diese Standards durch die Stellen nach 
§ 1 Nr. 1 und 2 bei den von ihnen eingesetz-
ten informationstechnischen Systemen ein-
zuhalten.

(3) Die Verantwortung für die Gewähr-
leistung der Informationssicherheit im Sinne 
des Abs. 1 trägt die jeweilige Leiterin oder der 
Leiter der Stelle für ihren oder seinen jeweili-
gen Verantwortungsbereich. Sie oder er stellt 
im Rahmen der ihr oder ihm zugewiesenen 
Aufgaben und Befugnisse die erforderlichen 
personellen und finanziellen Ressourcen zur 
Verfügung. Für jede Stelle nach § 1 Nr. 1 
und 2 ist eine Informationssicherheitsbeauf-
tragte oder ein Informationssicherheitsbeauf-
tragter und deren oder dessen Vertretung 
zu benennen. Für die Geschäftsbereiche 
der Staatskanzlei und der Ministerien der 
hessischen Landesverwaltung sind jeweils 
zentrale Informationssicherheitsbeauftragte 
des Geschäftsbereichs (Ressort-ISB) zu be-
nennen; diese unterstützen die Leitung des 
Geschäftsbereichs in Belangen der Informa-
tionssicherheit.

(4) Wesentliche Änderungen an den infor-
mationstechnischen Systemen einer Stelle 
nach § 1 Nr. 1 und 2 dürfen nur im Beneh-
men mit der oder dem nach Abs. 3 Satz 3 be-
nannten Informationssicherheitsbeauftragten 
durchgeführt werden.

(5) Den Stellen nach § 1 Nr. 3 und den 
Schulen in öffentlicher Trägerschaft sowie 
den genehmigten und anerkannten Ersatz-
schulen im Sinne des Hessischen Schulge-
setzes wird die Einhaltung der Grundsätze 
nach Abs. 1 bis 4 empfohlen.

ZWEITER TEIL

Organisation

§ 4

Die oder der Zentrale Informationssicher-
heitsbeauftragte der Landesverwaltung

(1) Auf Vorschlag der für IT- und Cyber-
sicherheit in der Landesverwaltung zustän-
digen Ministerin oder des hierfür zuständi-
gen Ministers setzt die Landesregierung zur 
Gewährleistung der Informationssicherheit 
in der Landesverwaltung eine Zentrale In-
formationssicherheitsbeauftragte oder einen 
Zentralen Informationssicherheitsbeauf-
tragten (Chief Information Security Officer, 
CISO) ein. Die oder der CISO ist ressort-
übergreifend tätig, hat ein umfassendes In-
formationsrecht und ist von den Dienststellen 
der Landesverwaltung bei ihrer oder seiner 
Aufgabenerfüllung zu unterstützen, soweit 
Rechtsvorschriften nicht entgegenstehen. Er 
oder sie koordiniert ressortübergreifende In-
formationssicherheitsthemen und nimmt die 
Außenvertretung der hessischen Landesver-
waltung in Belangen der Informationssicher-
heit wahr.

(2) Die Aufgaben der oder des CISO um-
fassen insbesondere

1.  die Fortschreibung der Informationssicher-
heitsleitlinie der hessischen Landesverwal-
tung in Abstimmung mit der Staatskanzlei 
und den Ministerien und die kontinuierliche 
Verbesserung der Informationssicherheit 
in der Landesverwaltung,

2.  die Beratung der Beauftragten oder des 
Beauftragten der Landesregierung für 
E-Government und Informationstechnik 
(CIO), der Staatskanzlei und der Ministeri-
en sowie die Entwicklung von Empfehlun-
gen in Fragen der Informationssicherheit,

3.  die Koordinierung der Abwehrmaßnahmen 
nach § 5 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2,

4.  regelmäßige Berichte an die Landesre-
gierung über den Sachstand der Informa-
tionssicherheit in der Landesverwaltung 
sowie über Maßnahmen und Anordnungen 
nach Abs. 3,

5.  die Koordinierung des IT-Krisenmanage-
ments der Landesverwaltung.

(3) Die oder der CISO ist berechtigt, zur 
Erfüllung der Aufgaben nach Abs. 2, insbe-
sondere bei dienststellenübergreifenden in-
formationstechnischen Sicherheitsvorfällen, 
unter Einbeziehung des jeweils betroffenen 
Geschäftsbereichs Maßnahmen zu empfeh-
len. Bei unmittelbaren und erheblichen Ge-
fahren für die Informationssicherheit in der 
Landesverwaltung kann er oder sie erforder-
liche Sicherheitsmaßnahmen anordnen; die 
betroffenen Stellen sind unverzüglich zu in-
formieren.

(4) Die oder der CISO hat ein Vortrags-
recht bei der für IT- und Cybersicherheit in 
der Landesverwaltung zuständigen Ministe-
rin oder dem hierfür zuständigen Minister und 
bei der oder dem CIO. Bei schwerwiegenden 
Anlässen hat die oder der CISO ein Vor-
tragsrecht bei den Staatssekretärinnen oder 
Staatssekretären der Ministerien und bei der 
Chefin oder dem Chef der Staatskanzlei.

§ 5

Zentrum für Informationssicherheit

(1) Die für IT- und Cybersicherheit in der 
Landesverwaltung zuständige Ministerin 
oder der hierfür zuständige Minister richtet 
zur Förderung der Informationssicherheit ein 
Zentrum für Informationssicherheit ein.

(2) Das Zentrum für Informationssicher-
heit nimmt folgende Aufgaben wahr:

1.  die Zusammenarbeit mit den für die Infor-
mationssicherheit zuständigen zentralen 
Stellen des Bundes, der anderen Länder, 
der Kommunen und privater Dritter, unbe-
schadet besonderer Zuständigkeiten an-
derer Stellen,

2.  die Erkennung, Untersuchung und Abwehr 
von Gefahren für die Informationssicher-
heit der Stellen nach § 1 Nr. 1 und 2,

3.  die Unterstützung bei der Erkennung, Un-
tersuchung und Abwehr von Gefahren für 
die Informationssicherheit der Stellen nach 
§ 1 Nr. 3 auf deren Ersuchen,

4.  die Unterstützung bei der Wiederherstel-
lung der Sicherheit oder Funktionsfähig-
keit informationstechnischer Systeme in
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CERT dies erlauben; ein Anspruch privater 
Unternehmen auf eine Dienstleistung seitens 
des CERT besteht nicht.

§ 6

Zentraler IT-Dienstleister des Landes

Der zentrale IT-Dienstleister des Landes 
gewährleistet die Informationssicherheit im 
Landesdatennetz und der von ihm betriebe-
nen informationstechnischen Systeme und 
berät das Zentrum für Informationssicherheit 
bei der Erledigung seiner Aufgaben, soweit 
diese die Informationssicherheit in der Lan-
desverwaltung betreffen. Er berichtet der 
oder dem CISO zum Stand der Informations-
sicherheit in der Landesverwaltung.

DRITTER TEIL

Maßnahmen

§ 7

Datenverarbeitung

(1)  Das Zentrum für Informationssicher-
heit darf personenbezogene Daten verar-
beiten, wenn die Verarbeitung zur Erfüllung 
seiner im öffentlichen Interesse liegenden 
Aufgaben erforderlich ist.

(2) Die Verarbeitung personenbezogener 
Daten durch das Zentrum für Informations-
sicherheit zu anderen Zwecken als demjeni-
gen, zu dem die Daten ursprünglich erhoben 
wurden, ist unbeschadet des Art. 6 Abs. 4 der 
Datenschutz-Grundverordnung und des § 21 
des Hessischen Datenschutz- und Informa-
tionsfreiheitsgesetzes zulässig, wenn

1. die Verarbeitung erforderlich ist

a)  zur Sammlung, Auswertung oder Unter-
suchung von Informationen über Risi-
ken oder Vorkehrungen für die Informa-
tionssicherheit oder

b)  zur Unterstützung, Beratung oder War-
nung in Fragen der Informationssicher-
heit und

2.  kein Grund zu der Annahme besteht, dass 
das schutzwürdige Interesse der betroffe-
nen Person an dem Ausschluss der Ver-
arbeitung überwiegt.

Eine Verarbeitung von besonderen Katego-
rien personenbezogener Daten durch das 
Zentrum für Informationssicherheit ist ab-
weichend von Art. 9 Abs. 1 der Datenschutz-
Grundverordnung und unbeschadet des  
§ 20 Abs. 1 des Hessischen Datenschutz- 
und Informationsfreiheitsgesetzes zulässig, 
wenn

1.  die Verarbeitung erforderlich ist zur Ab-
wehr einer erheblichen Gefahr für die In-
formationssicherheit,

2.  ein Ausschluss dieser Daten von der Ver-
arbeitung die Erfüllung der Aufgaben des 
Zentrums für Informationssicherheit un-
möglich machen oder diese erheblich ge-
fährden würde und

3.  kein Grund zu der Annahme besteht, dass 
das schutzwürdige Interesse der betrof-
fenen Person an dem Ausschluss dieser 
Daten von der Verarbeitung überwiegt.

herausgehobenen Fällen der Beeinträch-
tigung nach § 16,

 5.  die technische Unterstützung und Bera-
tung auf Ersuchen

a)  der Polizei- und Strafverfolgungsbe-
hörden,

b)  des Landesamts für Verfassungs-
schutz,

c)  der oder des Hessischen Beauftragten 
für Datenschutz und Informationsfrei-
heit

im Zusammenhang mit Tätigkeiten oder 
Ereignissen, die gegen die Informations-
sicherheit gerichtet sind oder die unter 
Nutzung der Informationstechnik erfol-
gen,

 6.  die Unterstützung des Krisenstabs der 
Landesregierung,

 7.  die Sammlung und Auswertung von In-
formationen über Risiken, Beeinträchti-
gungen, Störungen und Vorkehrungen 
zur Abwehr von Gefahren für die Informa-
tionssicherheit,

 8.  die Information der Stellen nach § 1 so-
wie Dritter über die nach Nr. 7 gewonne-
nen Erkenntnisse, soweit dies zur Erfül-
lung ihrer staatlichen Aufgaben oder zur 
Wahrung ihrer Sicherheitsinteressen er-
forderlich ist,

 9.  die Beratung, Warnung und Empfehlung 
in Fragen der Informationssicherheit, ein-
schließlich der Erstellung einer werktäg-
lichen Übersicht, sowie im Zusammen-
hang mit Tätigkeiten oder Ereignissen, 
die die öffentliche Sicherheit oder Ord-
nung beeinträchtigen und unter Nutzung 
der Informationstechnik erfolgen,

10.  die Entgegennahme von Sofortmeldun-
gen aus der Landesverwaltung und die 
Koordinierung der Bearbeitung von Si-
cherheitsvorfällen,

11.  die Untersuchung von Sicherheitsrisiken 
bei der Anwendung der Informations-
technik sowie der Test von vorhandenen 
Verfahren und Werkzeugen sowie deren 
Entwicklung zur Erkennung und Abwehr 
von Gefahren für die Informationssicher-
heit in Zusammenarbeit mit Wissenschaft 
und Forschung.

Ersuchen nach Satz 1 Nr. 5 sind durch das 
Zentrum für Informationssicherheit aktenkun-
dig zu machen.

(3) Bestandteil des Zentrums für Informa-
tionssicherheit ist das Computer Emergency 
Response Team (CERT), durch das Teile der 
in Abs. 2 genannten Aufgaben wahrgenom-
men werden. Das CERT ist zentrale Kon-
taktstelle nach § 8b Abs. 2 Nr. 4 Buchst. c 
des BSI-Gesetzes in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14. August 2009 (BGBl. I  
S. 2821), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
23. Juni 2021 (BGBl. I S. 1982). Das CERT 
unterhält Mobile Incident Response Teams 
(MIRTs), die die Stellen nach § 1 bei der Wie-
derherstellung ihrer IT-Systeme nach § 16 
unterstützen. Das CERT kann seine Dienst-
leistungen neben den in § 1 genannten Stel-
len auch privaten Unternehmen im Land 
Hessen anbieten, sofern die Kapazitäten des 
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cherheit durch Sicherheitslücken, Schadpro-
gramme oder erfolgte oder versuchte Angriffe 
auf die Informationstechnik der Stellen nach 
§ 1 erforderlich ist, darf der an den Übergabe- 
und Knotenpunkten des Landesdatennetzes 
anfallende Datenverkehr automatisiert erho-
ben und dürfen

1.  der Erhebungszeitpunkt, die IP-Adresse 
einschließlich der Subnetzmaske, die Prä-
fixlänge, der Port und die Medienzugriffs-
kontrolladresse (Media-Access-Control-
Address, MAC-Adresse), der vollständige 
Domänenname sowie die Kopf- und Sta-
tusdaten von Netzwerkpaketen für ein- 
und ausgehende Verbindungen,

2.  für ein- und ausgehende Verbindung auf 
Basis der Hypertext-Übertragungsproto-
kolle (Hypertext Transfer Protocol, HTTP, 
und Hypertext Transfer Protocol Secure, 
HTTPS) zusätzlich zu Nr. 1 der vollständi-
ge einheitliche Ressourcenzeiger (Uniform 
Resource Locator, URL) und die Kopfda-
ten exklusive Cookie,

unverzüglich automatisiert ausgewertet wer-
den.

(2) Eine Auswertung des während der au-
tomatisierten Erhebung des Datenverkehrs 
nach Abs. 1 anfallenden Inhalts der Kommu-
nikation ist nur unter den Voraussetzungen 
des § 11 zulässig. Die nach Abs. 1 erhobenen 
Daten sowie die Daten der Auswertung sind 
nach der automatisierten Auswertung unver-
züglich zu löschen, es sei denn, die §§ 10 
oder 11 sehen eine weitere Verwendung vor.

§ 10

Auswertung ohne Inhaltsdaten

(1) Soweit die automatisierte Auswertung 
nach § 8 Abs. 1 oder § 9 Abs. 1 zureichende 
tatsächliche Anhaltspunkte dafür bietet, dass 
bestimmte Daten zur Abwehr von Gefahren 
im Sinne von § 8 Abs. 1 oder § 9 Abs. 1 er-
forderlich sind, dürfen diese für höchstens 
90 Tage gespeichert werden. Die Daten sind 
unverzüglich automatisiert zu pseudonymi-
sieren, soweit dies technisch möglich ist und 
die Daten nicht bereits pseudonym vorliegen. 
Die weitere Auswertung der nach Satz 1 ge-
speicherten Daten erfolgt nur automatisiert.

(2) Eine über Abs. 1 hinausgehende, ins-
besondere nicht automatisierte oder direkt 
personenbezogene Verarbeitung der Daten 
nach § 8 Abs. 1 und § 9 Abs. 1 ist nur zuläs-
sig, soweit und solange

1.  hinreichende tatsächliche Anhaltspunkte 
den Verdacht begründen, dass

a)  die Daten ein Schadprogramm enthalten,

b)  die Daten durch einen Angriff oder ein 
Schadprogramm verursacht wurden oder

c)  sich aus den Daten Hinweise auf einen 
Angriff oder ein Schadprogramm erge-
ben können und

2.  die Datenverarbeitung zur Abwehr des 
Schadprogramms oder Angriffs, zur Ab-
wehr von Gefahren, die von dem Schad-
programm oder Angriff ausgehen, oder zur 
Erkennung und Abwehr anderer Schad-
programme oder Angriffe erforderlich ist.

Im Fall des Satz 2 sind angemessene und 
spezifische Maßnahmen zur Wahrung der 
Interessen der betroffenen Person nach § 20 
Abs. 2 Satz 2 des Hessischen Datenschutz- 
und Informationsfreiheitsgesetzes vorzuse-
hen.

(3) Ist die Verarbeitung der Daten über 
den Abschluss des Auswertungsvorgangs 
hinaus erforderlich, sind darin enthaltene 
personenbezogene Daten unverzüglich auto-
matisiert zu anonymisieren. Ist eine Verarbei-
tung der Daten im Sinne des Satz 1 mit ano-
nymisierten personenbezogenen Daten nicht 
möglich, sind für die weitere Verarbeitung der 
personenbezogenen Daten die §§ 10, 11, 13 
und 17 entsprechend anzuwenden.

(4) Soweit die Auswertungen nach §§ 7 
bis 11 ein Schadprogramm identifizieren, 
kann dieses jederzeit beseitigt oder in seiner 
Funktionsweise gehindert werden.

(5) Die Verwendungsbeschränkungen 
nach § 7 Abs. 3 und §§ 8 bis 11 betreffen nur 
Daten, die dem Fernmeldegeheimnis aus 
Art. 10 des Grundgesetzes für die Bundes-
republik Deutschland unterliegen oder einen 
Personenbezug aufweisen.

§ 8

Verwendung von auf informationstechni-
schen Systemen gespeicherten Daten

(1) Die auf den informationstechnischen 
Systemen der Stellen nach § 1 sowie auf 
sonstigen informationstechnischen Syste-
men, die mit dem Landesdatennetz verbun-
den sind, gespeicherten Protokolldaten von:

1. Firewall-Systemen,

2.  Systemen zur Erkennung und Beseitigung 
von Schadsoftware,

3.  Systemen zur Erkennung von unerwünsch-
ten E-Mails,

4. Datenbankservern,

5.  Web-, Proxy- und Anwendungsservern und 
6.  der Betriebssoftware von Computersyste-

men

dürfen automatisiert ausgewertet werden, 
soweit dies zum Erkennen, Eingrenzen, 
Nachverfolgen oder Beseitigen von Störun-
gen oder Fehlern oder zum Erkennen und 
Abwehren von Gefahren für die Informations-
sicherheit durch Sicherheitslücken, Schad-
programme oder erfolgte oder versuchte An-
griffe auf die Informationstechnik der Stellen 
nach § 1 erforderlich ist.

(2) Eine Auswertung von während der 
automatisierten Verarbeitung nach Abs. 1 an-
fallenden Inhaltsdaten ist nur unter den Vor-
aussetzungen des § 11 zulässig. Die Daten 
der Auswertung nach Abs. 1 sind nach ihrer 
automatisierten Auswertung unverzüglich zu 
löschen, es sei denn, §§ 10 oder 11 sehen 
eine weitere Verwendung vor.

§ 9

Erhebung und Auswertung des Datenver-
kehrs im Landesdatennetz

(1) Soweit dies zum Erkennen und Ab-
wehren von Gefahren für die Informationssi-
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mit der Befähigung zum Richteramt getroffen 
werden.

(4) Soweit möglich, ist bei der Datenver-
arbeitung nach Abs. 1 bis 3 technisch sicher-
zustellen, dass Daten, die den Kernbereich 
privater Lebensgestaltung betreffen, nicht 
erhoben werden. Werden aufgrund der Maß-
nahmen nach Abs. 1 bis 3 Erkenntnisse aus 
dem Kernbereich privater Lebensgestaltung 
erlangt, dürfen diese nicht verwendet wer-
den. Auswertungsergebnisse, die den Kern-
bereich privater Lebensgestaltung betref-
fen, sind unverzüglich zu löschen. Dies gilt 
auch in Zweifelsfällen. Die Erlangung und 
Löschung ist zu dokumentieren. Die Doku-
mentation darf ausschließlich für Zwecke der 
nachträglichen Überprüfung der Rechtmä-
ßigkeit der Verarbeitung verwendet werden. 
Sie ist zu löschen, wenn sie für diese Zwecke 
nicht mehr erforderlich ist, spätestens jedoch 
zum Ablauf des Kalenderjahres, das dem 
Jahr der Dokumentation folgt. Satz 1 bis 6 
gelten nicht, sofern für die Verarbeitung der 
in Satz 1 bis 3 genannten Daten eine Aus-
nahmeregelung nach Art. 9 Abs. 2 oder 3 der 
Datenschutz-Grundverordnung oder nach 
dem Hessischen Datenschutz- und Informa-
tionsfreiheitsgesetz greift.

§ 12

Zuständigkeit

(1) Soweit das Landesdatennetz ein-
schließlich der Übergabe- und Knotenpunkte 
oder die informationstechnischen Systeme 
der Stellen nach § 1 Nr. 1 und 2 betroffen 
sind, ist das Zentrum für Informationssicher-
heit für die Ergreifung der Maßnahmen nach 
§§ 8 bis 11 zuständig. Dies betrifft alle Syste-
me, Verfahren und Plattformen, die beim zen-
tralen IT-Dienstleister des Landes betrieben 
und für mehrere Geschäftsbereiche bestimmt 
sind. Die Bereitstellung von Daten oder von 
Analyseergebnissen zu Daten, die nicht vom 
zentralen IT-Dienstleister verarbeitet werden 
oder für einen einzelnen Geschäftsbereich 
verarbeitet werden, sind in einer Landesricht-
linie zu regeln. Daten des Hessischen Land-
tags, des Hessischen Rechnungshofs, des 
Hessischen Beauftragten für Datenschutz 
und Informationsfreiheit, der Gerichte und 
Staatsanwaltschaften sowie der Hochschu-
len nach § 2 des Hessischen Hochschulge-
setzes dürfen nur einvernehmlich mit diesen 
verarbeitet werden. Daten, die dem richter-
lichen, staatsanwaltschaftlichen oder rechts-
pflegerischen Arbeitsprozess oder der Abge-
ordnetentätigkeit zuzurechnen sind, dürfen 
von dem Zentrum für Informationssicherheit 
nicht verarbeitet werden.

(2) Die Stellen nach § 1 sind für die Er-
greifung der Maßnahmen nach §§ 8 bis 11 für 
ihren Verantwortungsbereich zuständig. Sie 
können das Zentrum für Informationssicher-
heit mit den erforderlichen Maßnahmen nach 
§§ 8 bis 11 im Wege der Auftragsverarbeitung 
im Sinne von Art. 28 der Datenschutz-Grund-
verordnung betrauen, sofern die Kapazitäten 
des Zentrums für Informationssicherheit dies 
erlauben. Ein Anspruch auf Übernahme der 
Maßnahmen durch das Zentrum für Informa-
tionssicherheit besteht nicht.

Die Datenverarbeitung nach Satz 1 bedarf 
der Anordnung durch die Leiterin oder den 
Leiter der nach § 12 zur Ergreifung der Maß-
nahme zuständigen Stelle. Sofern das Zen-
trum für Informationssicherheit zuständige 
Stelle ist, darf die Anordnung nur durch eine 
Beschäftigte oder einen Beschäftigten des 
für IT- und Cybersicherheit in der Landes-
verwaltung zuständigen Geschäftsbereichs 
mit der Befähigung zum Richteramt getroffen 
werden.

§ 11

Auswertung von Inhaltsdaten

(1) Nach § 8 Abs. 1 und § 9 Abs. 1 verar-
beitete Daten dürfen unverzüglich automati-
siert nach technischen Indikatoren für Schad-
programme ausgewertet werden. Die nach 
Satz 1 ausgewerteten Daten sind nach ihrer 
automatisierten Auswertung unverzüglich zu 
löschen, es sei denn, die nachfolgenden Ab-
sätze sehen eine weitere Verwendung vor.

(2) Soweit die automatisierte Auswer-
tung nach Abs. 1 zureichende tatsächliche 
Anhaltspunkte dafür bietet, dass bestimmte 
Daten zum Schutz vor Schadprogrammen 
erforderlich sind, dürfen diese für höchstens 
90 Tage gespeichert werden. Die Daten sind 
unverzüglich automatisiert zu pseudonymi-
sieren, soweit sie nicht bereits pseudonym 
sind. Die weitere Auswertung der nach Satz 1 
und 2 gespeicherten Daten erfolgt nur auto-
matisiert. Die Datenverarbeitung nach Satz 1 
bedarf der Anordnung durch die Leiterin oder 
den Leiter der nach § 12 zur Ergreifung der 
Maßnahme zuständigen Stelle. Sofern das 
Zentrum für Informationssicherheit zustän-
dige Stelle ist, darf die Anordnung nur durch 
eine Beschäftigte oder einen Beschäftigten 
des für IT- und Cybersicherheit in der Lan-
desverwaltung zuständigen Geschäftsbe-
reichs mit der Befähigung zum Richteramt 
getroffen werden.

(3) Eine über die Abs. 1 und 2 hinaus-
gehende, insbesondere nicht automatisierte 
oder direkt personenbezogene Auswertung 
der Daten nach Abs. 1 Satz 1 ist nur zulässig, 
soweit und solange

1.  hinreichende tatsächliche Anhaltspunkte 
den Verdacht begründen, dass 

a)  die Daten durch ein Schadprogramm 
verursacht wurden oder

b)  sich aus den Daten Hinweise auf ein 
Schadprogramm ergeben und 

2.  die Datenverarbeitung zur Abwehr des 
Schadprogramms, zur Abwehr von Ge-
fahren, die von dem Schadprogramm aus-
gehen oder zur Erkennung und Abwehr 
anderer Schadprogramme erforderlich ist.

Die Datenverarbeitung nach Satz 1 ebenso 
wie eine erforderliche Wiederherstellung des 
Personenbezugs bereits pseudonymisierter 
Daten bedarf der Anordnung durch die Leite-
rin oder den Leiter der nach § 12 zur Ergrei-
fung der Maßnahme zuständigen Stelle. So-
fern das Zentrum für Informationssicherheit 
zuständige Stelle ist, darf die Anordnung nur 
durch eine Beschäftigte oder einen Beschäf-
tigten des für IT- und Cybersicherheit in der 
Landesverwaltung zuständigen Ministeriums 
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der Unterstützung der Behörden, an die die 
Daten übermittelt wurden, weiterverarbeiten. 
§ 11 Abs. 4 bleibt unberührt.

§ 14

Gewährleistung der Informationssicherheit 
und des Datenschutzes

(1) Die nach §§ 8 bis 11 erhobenen oder 
gespeicherten Daten sind durch technische 
und organisatorische Maßnahmen nach dem 
Stand der Technik gegen unbefugte Kennt-
nisnahme, Veränderung und Verwendung zu 
schützen. Bei der Umsetzung dieser Maß-
nahmen ist ein besonders hohes Maß an In-
formationssicherheit zu gewährleisten.

(2) Die zu treffenden Maßnahmen umfas-
sen insbesondere

1.  die organisatorische Trennung von den für 
die üblichen Aufgaben des IT-Betriebs ver-
antwortlichen Organisationseinheiten,

2.  die technische Trennung von den für die 
üblichen Aufgaben des IT-Betriebs vor-
gehaltenen informationstechnischen Sys-
temen, insbesondere die Speicherung in 
gesonderten, von den für die üblichen be-
trieblichen Aufgaben getrennten Speicher-
einrichtungen,

3.  besondere Sicherungsmaßnahmen gegen 
unberechtigte Zugriffe aus anderen Net-
zen, insbesondere aus dem Internet,

4.  die Umsetzung von Maßnahmen nach dem 
Stand der Technik zur Gewährleistung der 
Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit 
der gespeicherten Daten,

5.  die Beschränkung des Zutritts zu den und 
des Zugriffs auf die Datenverarbeitungsan-
lagen auf Personen, die durch die jewei-
lige Leitung der Stelle hierzu besonders 
ermächtigt sind, und

6.  das Zusammenwirken von mindestens 
zwei Personen beim Zugriff auf die Daten.
(3) Zum Zwecke der Datenschutzkontrolle 

ist jeder Zugriff auf die Datenverarbeitungs-
anlagen, insbesondere das Lesen, Kopieren, 
Ändern, Löschen und Sperren von den nach 
§§ 8 bis 11 erhobenen oder gespeicherten 
Daten, in einem Protokoll aufzunehmen. Das 
Protokoll hat Zeitpunkt und Art des Zugriffs 
sowie eine eindeutige Kennung der auf die 
Daten zugreifenden Personen zu enthalten. 
Das Protokoll darf ausschließlich zum Zwe-
cke der Rechtmäßigkeitskontrolle verwendet 
werden. Die Einträge in das Protokoll sind 
nach zwölf Monaten zu löschen.

(4) Der oder dem Hessischen Daten-
schutzbeauftragten ist durch das Zentrum für 
Informationssicherheit einmal im Jahr eine 
Aufstellung über die nach den §§ 8 bis 11, 13 
und 16 erfolgten Verarbeitungen vorzulegen. 
Inhalt und Frist der Aufstellung erfolgen im 
Einvernehmen mit der oder dem Hessischen 
Datenschutzbeauftragten. Soweit Daten der 
hessischen Justiz betroffen sind, ist eine Auf-
stellung über die betreffenden Verarbeitun-
gen zusätzlich dem Kontrollgremium bei der 
IT-Stelle der hessischen Justiz vorzulegen. 
Das Kontrollgremium ist berechtigt, Auskünf-
te zu verlangen und Einsicht in die Datenver-
arbeitungen durch das Zentrum für Informa-
tionssicherheit zu nehmen.

§ 13

Übermittlung personenbezogener oder dem 
Fernmeldegeheimnis unterliegender Daten

(1) Die nach § 12 zuständigen Stellen 
können die jeweils von ihnen nach § 10 
Abs. 2 und § 11 Abs. 3 verarbeiteten perso-
nenbezogenen oder dem Fernmeldegeheim-
nis unterliegenden Daten an die für den Be-
trieb der Informationstechnik der Verwaltung 
zuständigen Stellen oder damit beauftragte 
Dritte übermitteln, wenn und soweit dies zur 
Abwehr oder Beseitigung von Gefahren für 
die Informationssicherheit erforderlich ist.

(2) Die nach § 12 zuständigen Stellen 
können die jeweils von ihnen nach § 10 
Abs. 2 und § 11 Abs. 3 verarbeiteten perso-
nenbezogenen oder dem Fernmeldegeheim-
nis unterliegenden Daten an die Strafverfol-
gungsbehörden zur Verfolgung einer mittels 
eines Schadprogramms begangenen Straftat 
nach den §§ 202a, 202b, 202c, 269, 271, 
274 Abs. 1 Nr. 2, §§ 303a, 303b und 348 des 
Strafgesetzbuches übermitteln. Sie können 
diese Daten ferner übermitteln

1.  zur Abwehr einer Gefahr für die öffentli-
che Sicherheit, die unmittelbar von einem 
Schadprogramm ausgeht, an die Polizei-
behörden,

2.  zur Unterrichtung über Tatsachen, die si-
cherheitsgefährdende oder geheimdienst-
liche Tätigkeiten für eine fremde Macht 
oder einen internationalen kriminellen, ter-
roristischen oder staatlichen Angriff mittels 
Schadprogrammen oder vergleichbaren 
schädlich wirkenden informationstechni-
schen Mitteln auf die Vertraulichkeit, Inte-
grität oder Verfügbarkeit von IT-Systemen 
in Fällen von erheblicher Bedeutung mit 
Bezug zur Bundesrepublik Deutschland 
oder zum Land Hessen erkennen lassen, 
an das Landesamt für Verfassungsschutz 
Hessen.

(3) Für sonstige Zwecke können die nach 
§ 12 zuständigen Stellen übermitteln 

1.  an die Strafverfolgungsbehörden zur Ver-
folgung einer Straftat von auch im Einzel-
fall erheblicher Bedeutung, insbesondere 
einer in § 100a Abs. 2 der Strafprozess-
ordnung bezeichneten Straftat,

2.  an die Polizeibehörden zur Abwehr einer 
Gefahr für den Bestand oder die Sicher-
heit des Staates oder für Leib, Leben oder 
Freiheit einer Person oder für Sachen von 
bedeutendem Wert, deren Erhalt im öffent-
lichen Interesse geboten ist.

Die Übermittlung nach Satz 1 bedarf der vor-
herigen gerichtlichen Zustimmung. Für das 
Verfahren gelten die Vorschriften des Geset-
zes über das Verfahren in Familiensachen 
und in den Angelegenheiten der freiwilligen 
Gerichtsbarkeit entsprechend. Zuständig ist 
das Amtsgericht, in dessen Bezirk die nach 
§ 12 zuständige Stelle ihren Sitz hat.

(4) Ist das Zentrum für Informationssicher-
heit in den Fällen des Abs. 2 zuständige Stel-
le nach § 12, darf es die nach § 10 Abs. 2 
und § 11 Abs. 3 verarbeiteten personenbezo-
genen oder dem Fernmeldegeheimnis unter-
liegenden Daten auch abweichend von § 10 
Abs. 2 und § 11 Abs. 3 bis zur Beendigung 
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die Identität des Ersuchenden zu oder die 
Informationen können nach § 13 übermittelt 
werden. Zugang zu den in Verfahren nach 
Abs. 1 geführten Akten wird Dritten nicht ge-
währt.

(5) Das Zentrum für Informationssicher-
heit kann sich bei Maßnahmen nach Abs. 1 
mit der Einwilligung der ersuchenden Stelle 
nach Abs. 1 der Hilfe Dritter bedienen, wenn 
dies zur rechtzeitigen oder vollständigen 
Wiederherstellung der Sicherheit oder Funk-
tionsfähigkeit des betroffenen informations-
technischen Systems erforderlich ist. Die 
hierdurch entstehenden Kosten hat die er-
suchende Stelle zu tragen. Das Zentrum für 
Informationssicherheit kann die ersuchende 
Stelle auch auf Dritte verweisen. Das Zent-
rum für Informationssicherheit und von der 
ersuchenden Stelle oder vom Zentrum für In-
formationssicherheit nach Satz 1 beauftragte 
Dritte können einander bei Maßnahmen nach 
Abs. 1 mit der Einwilligung der ersuchenden 
Stelle Daten übermitteln. Hierfür gilt Abs. 3 
entsprechend.

(6) Soweit es zur Wiederherstellung der 
Sicherheit oder Funktionsfähigkeit des infor-
mationstechnischen Systems erforderlich ist, 
kann das Zentrum für Informationssicherheit 
vom Hersteller des informationstechnischen 
Systems verlangen, an der Wiederherstel-
lung der Sicherheit oder Funktionsfähigkeit 
mitzuwirken.

(7) In begründeten Einzelfällen kann das 
Zentrum für Informationssicherheit auch bei 
nicht in § 1 genannten Einrichtungen tätig 
werden, wenn es darum ersucht wurde und 
es sich um einen herausgehobenen Fall im 
Sinne des Abs. 2 handelt und soweit Rechts-
vorschriften dem nicht entgegenstehen.

VIERTER TEIL

Informations- und Dokumentations- 
pflichten

§ 17

Information der Betroffenen
Die von Maßnahmen nach § 10 Abs. 2 

oder § 11 Abs. 3 Betroffenen sind spätes-
tens nach dem Erkennen und der Abwehr 
eines Schadprogramms oder von Gefahren, 
die von einem Schadprogramm ausgehen, 
zu informieren, wenn sie bekannt sind oder 
ihre Identifikation ohne unverhältnismäßigen 
Aufwand möglich ist. Die Pflicht zur Informa-
tion gemäß den Artikeln 13 und 14 der Ver-
ordnung (EU) 2016/679 besteht ergänzend 
zu den in Artikel 13 Absatz 4 und Artikel 14 
Absatz 5 der Verordnung (EU) 2016/679 ge-
nannten Ausnahmen nicht, wenn

1.  die Informationserteilung die ordnungs-
gemäße Erfüllung der in der Zuständigkeit 
der jeweiligen Stelle gemäß § 12 liegen-
den Aufgaben gefährden würde oder

2.  die Informationserteilung die öffentliche 
Sicherheit oder Ordnung oder die Gewähr-
leistung der Netz- und Informationssicher-
heit auf sonstige Weise gefährden oder 
sonst dem Wohl des Landes Nachteile be-
reiten würde

§ 15

Sicherheitskonzept

Maßnahmen nach den §§ 7 bis 11 dürfen 
nur ergriffen werden, wenn ein Sicherheits-
konzept erstellt wurde und die Umsetzung 
aller darin vorgesehenen technischen und 
organisatorischen Maßnahmen von der zu-
ständigen Stelle aktenkundig gemacht wur-
de. Das Sicherheitskonzept ist vor jeder 
wesentlichen Veränderung der eingesetzten 
technischen Systeme zu aktualisieren und 
alle zwei Jahre einer Revision zu unterzie-
hen. Für jede wesentliche Veränderung des 
Sicherheitskonzeptes gilt Satz 1 entspre-
chend.

§ 16

Wiederherstellung der Sicherheit oder 
Funktionsfähigkeit informationstechnischer 

Systeme in herausgehobenen Fällen der Be-
einträchtigung

(1) Handelt es sich bei einer Beeinträchti-
gung der Sicherheit oder Funktionsfähigkeit 
eines informationstechnischen Systems einer 
Stelle nach § 1 um einen herausgehobenen 
Fall, so kann das Zentrum für Informationssi-
cherheit auf Ersuchen der betroffenen Stelle 
die Maßnahmen treffen, die zur Wiederher-
stellung der Sicherheit oder Funktionsfähig-
keit des betroffenen informationstechnischen 
Systems erforderlich sind. Sofern Notfallkon-
zepte bei der betroffenen Stelle vorhanden 
sind, ist auf diese zurückzugreifen.

(2) Ein herausgehobener Fall nach Abs. 1 
liegt insbesondere dann vor, wenn es sich 
um einen Angriff von besonderer technischer 
Qualität handelt oder die zügige Wiederher-
stellung der Sicherheit oder Funktionsfähig-
keit des betroffenen informationstechnischen 
Systems von besonderem öffentlichen Inter-
esse ist.

(3) Das Zentrum für Informationssicher-
heit darf bei Maßnahmen nach Abs. 1 perso-
nenbezogene oder dem Fernmeldegeheim-
nis unterliegende Daten verarbeiten, soweit 
dies zur Wiederherstellung der Sicherheit 
oder Funktionsfähigkeit des betroffenen in-
formationstechnischen Systems erforder-
lich und angemessen ist. Die Daten sind 
unverzüglich zu löschen, sobald sie für die 
Wiederherstellung der Sicherheit oder Funk-
tionsfähigkeit des informationstechnischen 
Systems nicht mehr benötigt werden. Wenn 
die Daten nach Abs. 4 an eine andere Be-
hörde zur Erfüllung von deren gesetzlichen 
Aufgaben übermittelt worden sind, darf das 
Zentrum für Informationssicherheit die Daten 
abweichend von Satz 2 bis zur Beendigung 
der Unterstützung dieser Behörde weiterver-
arbeiten. Eine Nutzung zu anderen Zwecken 
ist unzulässig. § 11 Abs. 4 ist entsprechend 
anzuwenden. Im Übrigen sind die Regelun-
gen der Datenschutz-Grundverordnung und 
des Hessischen Datenschutz- und Informa-
tionsfreiheitsgesetzes anzuwenden.

(4) Das Zentrum für Informationssicher-
heit darf Informationen, von denen es im 
Rahmen dieser Vorschrift Kenntnis erlangt, 
nur mit Einwilligung der ersuchenden Stelle 
nach Abs. 1 übermittelt, es sei denn, die In-
formationen lassen keine Rückschlüsse auf 
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lichen Überprüfung der Rechtmäßigkeit der 
Verarbeitung der Daten verwendet werden. 
Sie ist zu löschen, wenn sie für diese Zwecke 
nicht mehr erforderlich ist, spätestens jedoch 
zum Ablauf des Kalenderjahres, das dem 
Jahr der Dokumentation folgt.

FÜNFTER TEIL

Schlussvorschriften

§ 20

Einschränkung von Grundrechten

Das Fernmeldegeheimnis nach Art. 10 
des Grundgesetzes für die Bundesrepub-
lik Deutschland, Art. 12 der Verfassung des 
Landes Hessen und das Recht auf informa-
tionelle Selbstbestimmung nach Art. 1 Abs. 1 
in Verbindung mit Art. 2 Abs. 1 des Grundge-
setzes für die Bundesrepublik Deutschland, 
Art. 12a der Verfassung des Landes Hessen 
werden durch die §§ 7 bis 11, 13 und 16 ein-
geschränkt.

§ 21

Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der 
Verkündung in Kraft. Es tritt mit Ablauf des  
31. Dezember 2030 außer Kraft.

und deswegen das Interesse der betroffenen 
Person an der Informationserteilung zurück-
treten muss. Der Verantwortliche hält schrift-
lich fest, aus welchen Gründen er von einer 
Information abgesehen hat. Die Information 
kann unterbleiben, wenn hierdurch der Er-
mittlungszweck eines Straf- oder Diszipli-
narverfahrens oder die Tätigkeit der Verfas-
sungsschutzbehörden gefährdet würde. Im 
Falle einer Übermittlung der Daten nach § 13 
Abs. 2 erfolgt die Information durch die dort 
genannten Behörden in entsprechender An-
wendung der für diese Behörden geltenden 
Vorschriften. Enthalten diese keine Bestim-
mungen zu Informationspflichten, sind die 
Vorschriften der Strafprozessordnung ent-
sprechend anzuwenden.

§ 18

Meldepflichten
(1) Werden den Stellen nach § 1 Nr. 1 

und 2 Informationen bekannt, die zur Abwehr 
von Gefahren für die Informationssicherheit 
von Bedeutung sind, unterrichten diese das 
Zentrum für Informationssicherheit unverzüg-
lich hierüber, soweit andere Vorschriften oder 
Vereinbarungen mit Dritten nicht entgegen-
stehen.

(2) Die Pflicht gilt nicht für den Hessischen 
Landtag, den Hessischen Rechnungshof, 
den Hessischen Beauftragten für Daten-
schutz und Informationsfreiheit, die Gerichte 
und Staatsanwaltschaften sowie die Hoch-
schulen nach § 2 des Hessischen Hoch-
schulgesetzes.

§ 19

Dokumentationspflichten
Anordnungen nach § 10 Abs. 2 Satz 2, 

§ 11 Abs. 2 Satz 4 und § 11 Abs. 3 Satz 2 
sind zu dokumentieren. Die Dokumentation 
darf ausschließlich für Zwecke der nachträg-

Die verfassungsmäßigen Rechte der Landesregierung sind gewahrt.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt. 
Es ist im Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Hessen zu verkünden.

Wiesbaden, den 29. Juni 2023

D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r p r ä s i d e n t 

R h e i n

D i e  H e s s i s c h e  M i n i s t e r 
d e s  I n n e r n  u n d  f ü r  S p o r t

B e u t h



Nr. 21 – Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Hessen – 10. Juli 2023 441

Artikel 11)

Änderung des Hessischen  
Besoldungsgesetzes

Das Hessische Besoldungsgesetz vom 
27. Mai 2013 (GVBl. S. 218, 256, 508), zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 28. März 
2023 (GVBl. S. 183), wird wie folgt geändert:

1.  In der Inhaltsübersicht werden nach der 
Angabe zu § 56a die folgenden Angaben 
eingefügt:

„§ 56b  Zulage für Lehrerinnen und Lehrer 
an allgemeinbildenden Schulen in 
Ämtern der Besoldungsgruppe A 12

§ 56c  Zulage für Inhaberinnen und Inhaber 
von Leitungsämtern an allgemeinbil-
denden Schulen in Ämtern der Be-
soldungsgruppen A 12 und A 13“

2.  In § 7 Abs. 3 wird nach den Wörtern „Aus-
gleichszulagen und“ die Angabe „die Zu-
lagen nach den §§ 56b und 56c sowie“ 
eingefügt.

3.  Dem § 10 Abs. 1 wird folgender Satz an-
gefügt:

„Satz 2 gilt entsprechend für Leistungen 
des Dienstherrn im Rahmen des Gesund-
heitsmanagements.“

4.  In § 15 Abs. 3 Satz 3 wird nach den Wör-
tern „Amts- und Stellenzulagen“ die An-
gabe „sowie die Zulagen nach den §§ 56b 
und 56c“ ergänzt.

5.  In § 54a Abs. 1 Satz 2 wird nach den Wör-
tern „zuzüglich Amtszulage“ die Angabe 
„sowie den Zulagen nach §§ 56b und 56c“ 
ergänzt.

6.  Nach § 56a werden als § 56b und § 56c 
eingefügt:

„§ 56b

Zulage für Lehrerinnen und Lehrer an  
allgemeinbildenden Schulen in Ämtern der 

Besoldungsgruppe A 12

(1) Beamtinnen und Beamte als Lehre-
rinnen und Lehrer an allgemeinbildenden 
Schulen in Ämtern der Besoldungsgruppe 
A 12 erhalten im Zeitraum vom 1. August 
2023 bis zum 31. Juli 2028 eine stufenwei-
se aufwachsende monatliche Zulage.

(2) Die Zulage nach Abs. 1 beträgt im 
Zeitraum vom

1.  1. August 2023 bis 31. Juli 2024 10 Pro-
zent,

2.  1. August 2024 bis 31. Juli 2025 25 Pro-
zent,

3.  1. August 2025 bis 31. Juli 2026 40 Pro-
zent,

4.  1. August 2026 bis 31. Juli 2027 60 Pro-
zent,

5.  1. August 2027 bis 31. Juli 2028 80 Pro-
zent

des Unterschiedsbetrags zwischen dem 
Grundgehalt der Besoldungsgruppe A 12 
und dem Grundgehalt der Besoldungs-
gruppe A 13 der jeweiligen Stufe. Die Zu-
lage nach Abs. 1 erhalten Beamtinnen und 
Beamte auf Widerruf, die den pädagogi-
schen Vorbereitungsdienst für das Lehr-
amt an Grundschulen leisten, mit der Maß-
gabe, dass sich der Unterschiedsbetrag 
nach Satz 1 aus der Differenz zwischen 
dem jeweiligen Anwärtergrundbetrag des 
Eingangsamtes der Besoldungsgruppe  
A 12 und der Besoldungsgruppe A 13 der 
Anlage VI ergibt.

(3) Die Zulage nach Abs. 2 Satz 1 ist 
ruhegehaltfähig, wenn bei Eintritt oder Ver-
setzung in den Ruhestand kein Anspruch 
auf ein erdientes Ruhegehalt der Beamtin 
oder des Beamten mindestens aus einem 
Amt der Besoldungsgruppe A 13 besteht. 
Die Zulage ist in Höhe des Betrags ruhe-
gehaltfähig, den die Beamtin oder der 
Beamte zum Zeitpunkt des Eintritts oder 
der Versetzung in den Ruhestand nach 
Abs. 2 erhalten hat oder erhalten hätte.

§ 56c

Zulage für Inhaberinnen und Inhaber von 
Leitungsämtern an allgemeinbildenden 

Schulen in Ämtern der Besoldungsgruppen 
A 12 und A 13

(1) Im Zeitraum vom 1. August 2023 bis 
zum 31. Juli 2028 erhalten

1.  Konrektorinnen und Konrektoren – als 
die ständige Vertreterin oder der stän-
dige Vertreter der Leiterin oder des 
Leiters einer Grundschule mit mehr als  
80 bis zu 180 Schülerinnen und Schü-
lern in Ämtern der Besoldungsgruppe  
A 12 mit Amtszulage,

2.  Konrektorinnen und Konrektoren – zur 
Wahrnehmung von Schulleitungsauf-
gaben an einer Grundschule in Ämtern 
der Besoldungsgruppe A 12 mit Amts-
zulage,

3.  Konrektorinnen und Konrektoren – zur 
Wahrnehmung von Schulleitungsaufga-
ben an einer Grundschule in Ämtern der 
Besoldungsgruppe A 13,

4.  Konrektorinnen und Konrektoren – als 
die ständige Vertreterin oder der stän-
dige Vertreter der Leiterin oder des 
Leiters einer Grundschule mit mehr als  
180 bis zu 360 Schülerinnen und Schü-
lern in Ämtern der Besoldungsgruppe  
A 13,

1) Ändert FFN 323-153

D e r  L a n d t a g  h a t  d a s  f o l g e n d e  G e s e t z  b e s c h l o s s e n :

Gesetz zur Anpassung der Besoldung der Grundschullehrkräfte

Vom 27. Juni 2023
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 5.  Konrektorinnen und Konrektoren – als 
die ständige Vertreterin oder der stän-
dige Vertreter der Leiterin oder des 
Leiters einer Grundschule mit mehr 
als 360 bis zu 540 Schülerinnen und 
Schülern in Ämtern der Besoldungs-
gruppe A 13 mit Amtszulage,

 6.  Konrektorinnen und Konrektoren – zur 
Wahrnehmung von Schulleitungsauf-
gaben an einer Grund- und Haupt-
schule oder Hauptschule in der Besol-
dungsgruppe A 13 mit Amtszulage,

 7.  Konrektorinnen und Konrektoren – zur 
Wahrnehmung von Schulleitungsauf-
gaben an einer Realschule, Haupt- 
und Realschule, Grund-, Haupt- und 
Realschule oder Mittelstufenschule in 
der Besoldungsgruppe A 13 mit Amts-
zulage,

 8.  Konrektorinnen und Konrektoren – 
als die ständige Vertreterin oder der 
ständige Vertreter der Leiterin oder 
des Leiters einer Grund- und Haupt-
schule oder Hauptschule mit mehr als 
360 Schülerinnen und Schülern in den 
Ämtern der Besoldungsgruppe A 14, 
soweit die maßgebliche Schülerzahl 
nach der Vorbemerkung Nr. 14 der An-
lage I mehr als 540 beträgt,

 9.  Rektorinnen und Rektoren – einer 
Grundschule mit bis zu 80 Schülerin-
nen und Schülern in Ämtern der Besol-
dungsgruppe A 13,

10.  Rektorinnen und Rektoren – einer 
Grundschule mit mehr als 80 bis zu 
180 Schülerinnen und Schülern in Äm-
tern der Besoldungsgruppe A 13 mit 
Amtszulage 

eine stufenweise aufwachsende monatli-
che Zulage.

(2) Die Zulage nach Abs. 1 beträgt im 
Zeitraum vom

1.  1. August 2023 bis 31. Juli 2024 10 Pro-
zent,

2.  1. August 2024 bis 31. Juli 2025 25 Pro-
zent,

3.  1. August 2025 bis 31. Juli 2026 40 Pro-
zent,

4.  1. August 2026 bis 31. Juli 2027 60 Pro-
zent,

5.  1. August 2027 bis 31. Juli 2028 80 Pro-
zent

des jeweiligen Unterschiedsbetrags.

(3) Der Unterschiedsbetrag nach Abs. 2 
ergibt sich in den Fällen des

1.  Abs. 1 Nr. 1 und 2 aus der Differenz 
zwischen dem Grundgehalt der Besol-
dungsgruppe A 12 einschließlich Amts-
zulage nach der Fußnote 4 und dem 
Grundgehalt der Besoldungsgruppe 
A 13 einschließlich Amtszulage nach der 
Fußnote 4 der jeweiligen Stufe,

2.  Abs. 1 Nr. 3 und 4 aus der Differenz 
zwischen dem Grundgehalt der Besol-
dungsgruppe A 13 und dem Grundgehalt 
der Besoldungsgruppe A 13 einschließ-
lich Amtszulage nach der Fußnote 4 

der jeweiligen Stufe, in den Fällen des 
Abs. 1 Nr. 3 jedoch aus der Differenz 
zwischen dem Grundgehalt der Besol-
dungsgruppe A 13 und dem Grundge-
halt der Besoldungsgruppe A 14 der je-
weiligen Stufe, soweit die maßgebliche 
Schülerzahl nach der Vorbemerkung  
Nr. 14 der Anlage I mehr als 540 beträgt,

3.  Abs. 1 Nr. 5 und 10 aus der Differenz 
zwischen dem Grundgehalt der Besol-
dungsgruppe A 13 einschließlich Amts-
zulage nach der Fußnote 4 und dem 
Grundgehalt der Besoldungsgruppe 
A 14 der jeweiligen Stufe,

4.  Abs. 1 Nr. 9 aus der Differenz zwischen 
dem Grundgehalt der Besoldungsgrup-
pe A 13 und dem Grundgehalt der Be-
soldungsgruppe A 14 der jeweiligen 
Stufe,

5.  Abs. 1 Nr. 6 und 7 aus der Differenz 
zwischen dem Grundgehalt der Besol-
dungsgruppe A 13 einschließlich Amts-
zulage nach der Fußnote 5 und dem 
Grundgehalt der Besoldungsgruppe  
A 13 einschließlich Amtszulage nach der 
Fußnote 4 der jeweiligen Stufe, in den 
Fällen des Abs. 1 Nr. 6 jedoch aus der 
Differenz zwischen dem Grundgehalt 
der Besoldungsgruppe A 13 einschließ-
lich Amtszulage nach der Fußnote 5 und 
dem Grundgehalt der Besoldungsgrup-
pe A 14 in der jeweiligen Stufe, soweit 
die maßgebliche Schülerzahl nach der 
Vorbemerkung Nr. 14 der Anlage I mehr 
als 540 beträgt,

6.  Abs. 1 Nr. 8 aus der Differenz zwischen 
dem Grundgehalt der Besoldungsgrup-
pe A 14 und dem Grundgehalt der Be-
soldungsgruppe A 14 einschließlich 
Amtszulage nach der Fußnote 4 der je-
weiligen Stufe.

(4) Die Zulage nach Abs. 1 ist ruhe-
gehaltfähig, wenn bei Eintritt oder Ver-
setzung in den Ruhestand kein Anspruch 
auf ein erdientes Ruhegehalt der Beamtin 
oder des Beamten mindestens aus einem 
Amt der Besoldungsgruppe

1.  A 13 einschließlich Amtszulage nach der 
Fußnote 4 in den Fällen des Abs. 3 Nr. 1, 
Nr. 2 Halbsatz 1 und Nr. 5 Halbsatz 1,

2.  A 14 in den Fällen des Abs. 3 Nr. 2 Halb-
satz 2, Nr. 3 und 4 sowie Nr. 5 Halbsatz 2,

3.  A 14 einschließlich Amtszulage nach der 
Fußnote 4 in den Fällen des  Abs. 3 Nr. 6

besteht. Die Zulage ist in Höhe des Be-
trags ruhegehaltfähig, den die Beamtin 
oder der Beamte zum Zeitpunkt des Ein-
tritts oder der Versetzung in den Ruhe-
stand nach den Abs. 2 und 3 erhalten hat 
oder erhalten hätte.“

7.  Nach § 58 Abs. 2 Satz 1 wird folgender 
Satz eingefügt: 

„Wird eine Zulage nach § 56b gewährt, gilt 
sie als Bestandteil des Anwärtergrundbe-
trags nach Anlage VI.“
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b)  Die Besoldungsgruppe A 13 wird wie 
folgt geändert:

aa)  Nach dem Wort „Konrektorin“ wer-
den die Angaben „– als die ständi-
ge Vertreterin der Leiterin oder des 
Leiters einer Grundschule mit mehr 
als 180 bis zu 360 Schülerinnen 
und Schülern“, „– als die ständige 
Vertreterin der Leiterin oder des 
Leiters einer Grundschule mit mehr 
als 360 bis zu 540 Schülerinnen 
und Schülern4“ und „– zur Wahrneh-
mung von Schulleitungsaufgaben 
an einer Grundschule13“ durch „– als 
die ständige Vertreterin der Leiterin 
oder des Leiters einer Grundschule 
mit mehr als 80 bis zu 360 Schü-
lerinnen und Schülern4“ und „– zur 
Wahrnehmung von Schulleitungs-
aufgaben an einer Grundschule mit 
mehr als 360 bis zu 540 Schülerin-
nen und Schülern4“ ersetzt.

bb)  Nach der Angabe „– als die ständige 
Vertreterin der Leiterin oder des Lei-
ters einer – Grund-, Haupt- und Re-
alschule, – Haupt- und Realschule, 
– Realschule oder – Mittelstufen-
schule mit bis zu 180 Schülerinnen 
und Schülern an dem Realschul-
zweig, der Förderstufe und der Auf-
baustufe oder insgesamt bis zu 360 
Schülerinnen und Schülern4“ wird 
die Angabe „– zur Wahrnehmung 
von Schulleitungsaufgaben an ei-
ner Grund- und Hauptschule oder 
Hauptschule mit mehr als 360 bis 
zu 540 Schülerinnen und Schülern4“ 
eingefügt.

cc)  Die Angabe „– zur Wahrnehmung 
von Schulleitungsaufgaben an 
einer – Hauptschule, – Realschu-
le, – Grund- und Hauptschule, – 
Haupt- und Realschule, – Grund-, 
Haupt- und Realschule oder – Mit-
telstufenschule2, 5“ wird durch „– zur 
Wahrnehmung von Schulleitungs-
aufgaben an einer – Realschule, – 
Haupt- und Realschule, – Grund-, 
Haupt- und Realschule oder – Mit-
telstufenschule2, 4“ ersetzt.

dd)  Nach dem Wort „Konrektor“ werden 
die Angaben „– als der ständige 
Vertreter der Leiterin oder des Lei-
ters einer Grundschule mit mehr als 
180 bis zu 360 Schülerinnen und 
Schülern“, „– als der ständige Ver-
treter der Leiterin oder des Leiters 
einer Grundschule mit mehr als 360 
bis zu 540 Schülerinnen und Schü-
lern4“ und „– zur Wahrnehmung von 
Schulleitungsaufgaben an einer 
Grundschule13“ durch „– als der 
ständige Vertreter der Leiterin oder 
des Leiters einer Grundschule mit 
mehr als 80 bis zu 360 Schülerinnen 
und Schülern4“ und „– zur Wahrneh-
mung von Schulleitungsaufgaben 
an einer Grundschule mit mehr als 
360 bis zu 540 Schülerinnen und 
Schülern4“ ersetzt.

ee)  Nach der Angabe „– als der stän-
dige Vertreter der Leiterin oder des 

Artikel 22)

Änderung des Hessischen  
Sonderzahlungsgesetzes

In § 5 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 des Hessischen 
Sonderzahlungsgesetzes vom 22. Oktober 
2003 (GVBl. I S. 280), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 22. September 2022 (GVBl.  
S. 460), wird nach dem Wort „Ausgleichszu-
lagen“ die Angabe „sowie die Zulage nach 
§ 56b Abs. 2 Satz 2 des Hessischen Besol-
dungsgesetzes“ eingefügt.

Artikel 33)

Weitere Änderung des Hessischen  
Besoldungsgesetzes zum 1. August 2028

Das Hessische Besoldungsgesetz vom 
27. Mai 2013 (GVBl. S. 218, 256, 508), zu-
letzt geändert durch Art. 1, wird wie folgt ge-
ändert:

1.  In der Inhaltsübersicht werden die Anga-
ben zu den §§ 56b und 56c gestrichen.

2.  In § 7 Abs. 3 wird nach den Wörtern „Aus-
gleichszulagen und“ die Angabe „die Zu-
lagen nach den §§ 56b und 56c sowie“ 
gestrichen.

3.  In § 15 Abs. 3 Satz 3 wird nach den Wör-
tern „Amts- und Stellenzulagen“ die An-
gabe „sowie die Zulagen nach den §§ 56b 
und 56c“ gestrichen.

4.  In § 54a Abs. 1 Satz 2 wird nach den Wör-
tern „zuzüglich Amtszulage“ die Angabe 
„sowie den Zulagen nach den §§ 56b und 
56c“ gestrichen.

5.  Die §§ 56b und 56c werden aufgehoben.

6.  In Anlage I wird die Besoldungsordnung A 
wie folgt geändert:

a)  Die Besoldungsgruppe A 12 wird wie 
folgt geändert:

aa)  Das Wort „Konrektorin“, die Anga-
ben „– als die ständige Vertreterin 
der Leiterin oder des Leiters einer 
Grundschule mit mehr als 80 bis zu 
180 Schülerinnen und Schülern4“, 
„– zur Wahrnehmung von Schullei-
tungsaufgaben an einer Grundschu-
le4, 5“, das Wort „Konrektor“, die An-
gaben „– als der ständige Vertreter 
der Leiterin oder des Leiters einer 
Grundschule mit mehr als 80 bis zu 
180 Schülerinnen und Schülern4“, 
„– zur Wahrnehmung von Schul-
leitungsaufgaben an einer Grund-
schule4, 5“, das Wort „Lehrerin“, die 
Angabe „– an allgemeinbildenden 
Schulen1“, das Wort „Lehrer“ und 
die Angabe „– an allgemeinbilden-
den Schulen1“ werden gestrichen.

bb)  Die Fußnote 1 wird wie folgt gefasst:

„1 Als Eingangsamt.“

cc)   Die Fußnoten 4 und 5 werden auf-
gehoben.

2) Ändert FFN 323-135
3) Ändert FFN 323-153
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Hauptschule mit mehr als 540 Schü-
lerinnen und Schülern4“ eingefügt.

bb)  Nach der Angabe „– als die ständige 
Vertreterin der Leiterin oder des Lei-
ters einer – Grund-, Haupt- und Re-
alschule, – Haupt- und Realschule, 
– Realschule oder – Mittelstufen-
schule mit mehr als 360 Schüle-
rinnen und Schülern an dem Real-
schulzweig, der Förderstufe und der 
Aufbaustufe oder insgesamt mehr 
als 540 Schülerinnen und Schü-
lern4“ werden die Angaben „– zur 
Wahrnehmung von Schulleitungs-
aufgaben an einer Grundschule 
mit mehr als 540 Schülerinnen und 
Schülern“ sowie „– zur Wahrneh-
mung von Schulleitungsaufgaben 
an einer Grund- und Hauptschule 
oder Hauptschule mit mehr als 540 
Schülerinnen und Schülern“ ein-
gefügt und wird die Angabe „– zur 
Wahrnehmung von Schulleitungs-
aufgaben an einer – Hauptschule, 
– Realschule, – Grund- und Haupt-
schule, – Haupt- und Realschule, 
– Grund-, Haupt- und Realschule 
oder – Mittelstufenschule1“ durch 
„– zur Wahrnehmung von Schul-
leitungsaufgaben an einer – Real-
schule,– Haupt- und Realschule, 
– Grund-, Haupt- und Realschule 
oder – Mittelstufenschule1“ ersetzt.

cc)  Nach dem Wort „Konrektor“ wird die 
Angabe „– als der ständige Vertreter 
der Leiterin oder des Leiters einer 
Grundschule mit mehr als 360 bis 
zu 540 Schülerinnen und Schülern“ 
eingefügt, wird der Angabe „– als 
der ständige Vertreter der Leiterin 
oder des Leiters einer Grundschule 
mit mehr als 540 Schülerinnen und 
Schülern“ die Fußnote „4“ angefügt, 
wird in der Angabe „– als der stän-
dige Vertreter der Leiterin oder des 
Leiters einer Grund- und Haupt-
schule oder Hauptschule mit mehr 
als 360 Schülerinnen und Schülern“ 
nach der Angabe „360“ die Angabe 
„bis zu 540“ eingefügt und wird nach 
der Angabe „– als der ständige Ver-
treter der Leiterin oder des Leiters 
einer Grund- und Hauptschule oder 
Hauptschule mit mehr als 360 bis 
zu 540 Schülerinnen und Schülern“ 
die Angabe „– als der ständige Ver-
treter der Leiterin oder des Leiters 
einer Grund- und Hauptschule oder 
Hauptschule mit mehr als 540 Schü-
lerinnen und Schülern4“ eingefügt.

dd)  Nach der Angabe „– als der stän-
dige Vertreter der Leiterin oder des 
Leiters einer – Grund-, Haupt- und 
Realschule, – Haupt- und Real-
schule, – Realschule oder – Mit-
telstufenschule mit mehr als 360 
Schülerinnen und Schülern an dem 
Realschulzweig, der Förderstufe 
und der Aufbaustufe oder insge-
samt mehr als 540 Schülerinnen 
und Schülern4“ werden die Angaben 
„– zur Wahrnehmung von Schullei-
tungsaufgaben an einer Grundschu-

Leiters einer – Grund-, Haupt- und 
Realschule, – Haupt- und Realschu-
le, – Realschule oder – Mittelstufen-
schule mit bis zu 180 Schülerinnen 
und Schülern an dem Realschul-
zweig, der Förderstufe und der Auf-
baustufe oder insgesamt bis zu 360 
Schülerinnen und Schülern4“ wird 
die Angabe „– zur Wahrnehmung 
von Schulleitungsaufgaben an ei-
ner Grund- und Hauptschule oder 
Hauptschule mit mehr als 360 bis 
zu 540 Schülerinnen und Schülern4“ 
eingefügt.

f f)         Die Angabe „– zur Wahrnehmung 
von Schulleitungsaufgaben an 
einer – Hauptschule, – Realschu-
le, – Grund- und Hauptschule, – 
Haupt- und Realschule, – Grund-, 
Haupt- und Realschule oder – Mit-
telstufenschule2, 5“ wird durch „– zur 
Wahrnehmung von Schulleitungs-
aufgaben an einer – Realschule, – 
Haupt- und Realschule, – Grund-, 
Haupt- und Realschule oder – Mit-
telstufenschule2, 4“ ersetzt.

gg)  Nach dem Wort „Lehrerin“ und nach 
dem Wort „Lehrer“ wird jeweils die 
Angabe „– an allgemeinbildenden 
Schulen6“ eingefügt.

hh)  Das Wort „Rektorin“, die Angaben 
„– einer Grundschule mit bis zu 80 
Schülerinnen und Schülern“ und „– 
einer Grundschule mit mehr als 80 
bis zu 180 Schülerinnen und Schü-
lern4“, das Wort „Rektor“ sowie die 
Angaben „– einer Grundschule mit 
bis zu 80 Schülerinnen und Schü-
lern“ und „– einer Grundschule mit 
mehr als 80 bis zu 180 Schülerin-
nen und Schülern4“ werden gestri-
chen.

i i)       Die Fußnoten 5 und 13 werden auf-
gehoben.

c)  Die Besoldungsgruppe A 14 wird wie 
folgt geändert:

aa)  Nach dem Wort „Konrektorin“ wird 
die Angabe „– als die ständige Ver-
treterin der Leiterin oder des Lei-
ters einer Grundschule mit mehr 
als 360 bis zu 540 Schülerinnen 
und Schülern“ eingefügt, wird der 
Angabe „– als die ständige Vertre-
terin der Leiterin oder des Leiters 
einer Grundschule mit mehr als 
540 Schülerinnen und Schülern“ 
die Fußnote „4“ angefügt, wird in 
der Angabe „– als die ständige Ver-
treterin der Leiterin oder des Lei-
ters einer Grund- und Hauptschule 
oder Hauptschule mit mehr als 360 
Schülerinnen und Schülern“ nach 
der Angabe „360“ die Angabe „bis 
zu 540“ eingefügt und wird nach der 
Angabe „– als die ständige Vertre-
terin der Leiterin oder des Leiters 
einer Grund- und Hauptschule oder 
Hauptschule mit mehr als 360 bis 
zu 540 Schülerinnen und Schülern“ 
die Angabe „– als die ständige Ver-
treterin der Leiterin oder des Leiters 
einer Grund- und Hauptschule oder 
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§ 2

Konrektorinnen und Konrektoren an  
allgemeinbildenden Schulen

(1) Beamtinnen und Beamte, deren Ämter

1. a)  der Konrektorin – zur Wahrnehmung 
von Schulleitungsaufgaben an einer 
Grundschule oder des Konrektors – 
zur Wahrnehmung von Schulleitungs-
aufgaben an einer Grundschule in der 
Besoldungsgruppe A 12 mit Amtszula-
ge sowie

 b)  der Konrektorin – zur Wahrnehmung 
von Schulleitungsaufgaben an einer 
Grundschule oder des Konrektors – 
zur Wahrnehmung von Schulleitungs-
aufgaben an einer Grundschule in der 
Besoldungsgruppe A 13,

2. a)  der Konrektorin – zur Wahrnehmung 
von Schulleitungsaufgaben an einer 
Grund- und Hauptschule oder Haupt-
schule oder des Konrektors – zur 
Wahrnehmung von Schulleitungsauf-
gaben an einer Grund- und Haupt-
schule oder Hauptschule in der Besol-
dungsgruppe A 13 mit Amtszulage,

 b)  der Konrektorin – zur Wahrnehmung 
von Schulleitungsaufgaben an einer 
Grund- und Hauptschule oder Haupt-
schule oder des Konrektors – zur 
Wahrnehmung von Schulleitungsauf-
gaben an einer Grund- und Haupt-
schule oder Hauptschule in der Besol-
dungsgruppe A 14,

3.  der Konrektorin – zur Wahrnehmung von 
Schulleitungsaufgaben an einer Realschu-
le, Haupt- und Realschule, Grund-, Haupt- 
und Realschule oder Mittelstufenschule 
oder des Konrektors – zur Wahrnehmung 
von Schulleitungsaufgaben an einer Real-
schule, Haupt- und Realschule, Grund-, 
Haupt- und Realschule oder Mittelstufen-
schule in der Besoldungsgruppe A 13 mit 
Amtszulage,

4.  der Konrektorin – als die ständige Ver-
treterin der Leiterin oder des Leiters einer 
Grundschule mit mehr als 80 bis zu 180 
Schülerinnen und Schülern oder des Kon-
rektors – als der ständige Vertreter der Lei-
terin oder des Leiters einer Grundschule 
mit mehr als 80 bis zu 180 Schülerinnen 
und Schülern in der Besoldungsgruppe  
A 12 mit Amtszulage,

5.  der Konrektorin – als die ständige Ver-
treterin der Leiterin oder des Leiters einer 
Grundschule mit mehr als 180 bis zu 360 
Schülerinnen und Schülern oder des Kon-
rektors – als der ständige Vertreter der Lei-
terin oder des Leiters einer Grundschule 
mit mehr als 180 bis zu 360 Schülerinnen 
und Schülern in der Besoldungsgruppe  
A 13,

6.  der Konrektorin – als die ständige Ver-
treterin der Leiterin oder des Leiters einer 
Grundschule mit mehr als 360 bis zu 540 
Schülerinnen und Schülern oder des Kon-
rektors – als der ständige Vertreter der Lei-
terin oder des Leiters einer Grundschule 
mit mehr als 360 bis zu 540 Schülerinnen 
und Schülern in der Besoldungsgruppe  
A 13 mit Amtszulage,

le mit mehr als 540 Schülerinnen 
und Schülern“ sowie „– zur Wahr-
nehmung von Schulleitungsauf-
gaben an einer Grund- und Haupt-
schule oder Hauptschule mit mehr 
als 540 Schülerinnen und Schülern“ 
eingefügt und wird die Angabe 
„– zur Wahrnehmung von Schul-
leitungsaufgaben an einer – Haupt-
schule, – Realschule, – Grund- und 
Hauptschule, – Haupt- und Real-
schule, – Grund-, Haupt- und Real-
schule oder – Mittelstufenschule1“ 
durch „– zur Wahrnehmung von 
Schulleitungsaufgaben an einer – 
Realschule,– Haupt- und Realschu-
le, – Grund-, Haupt- und Realschule 
oder – Mittelstufenschule1“ ersetzt.

ee)  In der Angabe „Rektorin – einer 
Grundschule mit mehr als 180 bis 
zu 360 Schülerinnen und Schülern“ 
wird die Angabe „mehr als 180“ ge-
strichen.

f f)     In der Angabe „Rektor – einer Grund-
schule mit mehr als 180 bis zu 360 
Schülerinnen und Schülern“ wird die 
Angabe „mehr als 180“ gestrichen.

Artikel 44)

Weitere Änderung des Hessischen Son-
derzahlungsgesetzes zum 1. August 2028

In § 5 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 des Hessischen 
Sonderzahlungsgesetzes vom 22. Oktober 
2003 (GVBl. I S. 280), zuletzt geändert durch 
Art. 2, wird nach der Angabe „Ausgleichszu-
lagen“ ein Komma eingefügt und die Angabe 
„sowie die Zulage nach § 56b Abs. 2 Satz 2 
des Hessischen Besoldungsgesetzes,“ ge-
strichen.

Artikel 55)

Gesetz zur Überleitung von  
Stelleninhaberinnen und Stelleninhabern 

zum 1. August 2028

§ 1

Lehrkräfte an allgemeinbildenden Schulen

Beamtinnen und Beamte, deren Ämter 
als Lehrerin – an einer allgemeinbildenden 
Schule oder als Lehrer – an einer allge-
meinbildenden Schule in der Besoldungs-
gruppe A 12 der Besoldungsordnung A des 
Hessischen Besoldungsgesetzes vom  
27. Mai 2013 (GVBl. S. 218, 256, 508), zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 28. März 
2023 (GVBl. S. 183), in der am 31. Juli 2028 
geltenden Fassung ausgebracht sind, wer-
den in die ihren bisherigen Ämtern entspre-
chenden Ämter der Besoldungsgruppe A 13 
der Besoldungsordnung A des Hessischen 
Besoldungsgesetzes in der am 1. August 
2028 geltenden Fassung übergeleitet und in 
die entsprechenden Planstellen eingewiesen.

4) Ändert FFN 323-135
5) Ändert FFN 323-177
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2.  Nr. 1 Buchst. b, soweit die maßgebliche 
Schülerzahl nach der Vorbemerkung  
Nr. 14 der Anlage I mehr als 540 beträgt,  
Nr. 2 Buchst. b und Nr. 6 in die entsprechen-
den Ämter der Besoldungsgruppe A 14,

3.  Nr. 7 in die entsprechenden Ämter der Be-
soldungsgruppe A 14 mit Amtszulage,

4.  Nr. 8

a)  in die Ämter der Konrektorin als die 
ständige Vertreterin der Leiterin oder 
des Leiters einer Grund- und Haupt-
schule oder Hauptschule mit mehr als 
360 bis zu 540 Schülerinnen und Schü-
lern oder des Konrektors als der ständi-
ge Vertreter der Leiterin oder des Lei-
ters einer Grund- und Hauptschule oder 
Hauptschule mit mehr als 360 bis zu 
540 Schülerinnen und Schülern in der 
Besoldungsgruppe A 14,

b)  in die Ämter der Konrektorin als die 
ständige Vertreterin der Leiterin oder 
des Leiters einer Grund- und Haupt-
schule oder Hauptschule mit mehr als 
540 Schülerinnen und Schülern oder 
des Konrektors als der ständige Ver-
treter der Leiterin oder des Leiters einer 
Grund- und Hauptschule oder Haupt-
schule mit mehr als 540 Schülerinnen 
und Schülern in der Besoldungsgruppe 
A 14 mit Amtszulage

der Anlage I Besoldungsordnung A des 
Hessischen Besoldungsgesetzes in der am  
1. August 2028 geltenden Fassung.

(2) Die Überleitung nach Abs. 1 erfolgt 
nach Maßgabe der nachstehenden Über-
sicht:

7.  der Konrektorin – als die ständige Ver-
treterin der Leiterin oder des Leiters einer 
Grundschule mit mehr als 540 Schülerin-
nen und Schülern oder des Konrektors – 
als der ständige Vertreter der Leiterin oder 
des Leiters einer Grundschule mit mehr als 
540 Schülerinnen und Schülern in der Be-
soldungsgruppe A 14,

8.  der Konrektorin – als die ständige Ver-
treterin der Leiterin oder des Leiters einer 
Grund- und Hauptschule oder Hauptschule 
mit mehr als 360 Schülerinnen und Schü-
lern oder des Konrektors – als der ständi-
ge Vertreter der Leiterin oder des Leiters 
einer Grund- und Hauptschule oder Haupt-
schule mit mehr als 360 Schülerinnen und 
Schülern in der Besoldungsgruppe A 14

der Anlage I Besoldungsordnung A des 
Hessischen Besoldungsgesetzes in der am  
31. Juli 2028 geltenden Fassung ausge-
bracht sind, werden nach Satz 2 in die ihren 
bisherigen Ämtern entsprechenden Äm-
ter der Anlage I Besoldungsordnung A des 
Hessischen Besoldungsgesetzes in der am  
1. August 2028 geltenden Fassung überge-
leitet und in die entsprechenden Planstellen 
eingewiesen. Die Überleitung erfolgt für die 
Beamtinnen und Beamten nach Satz 1

1.  Nr. 1 Buchst. a, Nr. 1 Buchst. b, soweit die 
maßgebliche Schülerzahl nach der Vor-
bemerkung Nr. 14 der Anlage I mehr als 
360 bis 540 beträgt, Nr. 2 Buchst. a, Nr. 3, 
4 und 5 in die entsprechenden Ämter der 
Besoldungsgruppe A 13 mit Amtszulage,

Überleitungsübersicht

Bisheriges Amt in der Besoldungsgruppe A 12 
mit Amtszulage der Anlage I Besoldungs-
ordnungen A und B zum Hessischen Besol-
dungsgesetz

Künftiges Amt in der Besoldungsgruppe A 13 
mit Amtszulage der Anlage I Besoldungs-
ordnungen A und B zum Hessischen Besol-
dungsgesetz

Konrektorin

-  als die ständige Vertreterin der Leiterin oder 
des Leiters einer Grundschule mit mehr als 80 
bis zu 180 Schülerinnen und Schülern4

-  zur Wahrnehmung von Schulleitungsaufgaben 
an einer Grundschule4,5

Konrektorin

-  als die ständige Vertreterin der Leiterin oder 
des Leiters einer Grundschule mit mehr als 80 
bis zu 360 Schülerinnen und Schülern4

-  zur Wahrnehmung von Schulleitungsaufgaben 
an einer Grundschule mit mehr als 360 bis zu 
540 Schülerinnen und Schülern4

Konrektor

-  als der ständige Vertreter der Leiterin oder des 
Leiters einer Grundschule mit mehr als 80 bis 
zu 180 Schülerinnen und Schülern4

-  zur Wahrnehmung von Schulleitungsaufgaben 
an einer Grundschule4,5

Konrektor

-  als der ständige Vertreter der Leiterin oder des 
Leiters einer Grundschule mit mehr als 80 bis 
zu 360 Schülerinnen und Schülern4

-  zur Wahrnehmung von Schulleitungsaufgaben 
an einer Grundschule mit mehr als 360 bis zu 
540 Schülerinnen und Schülern4

Fußnoten:

⁴) Erhält eine Amtszulage nach Anlage VII. 

⁵) Soweit nicht in der Besoldungsgruppe A 13.

Fußnoten:

4) Erhält eine Amtszulage nach Anlage VII.
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Bisheriges Amt in der Besoldungsgruppe A 13 
der Anlage I Besoldungsordnungen A und B 
zum Hessischen Besoldungsgesetz

Künftiges Amt in der Besoldungsgruppe A 13 
mit Amtszulage der Anlage I Besoldungs-
ordnungen A und B zum Hessischen Besol-
dungsgesetz

Konrektorin

-  als die ständige Vertreterin der Leiterin oder 
des Leiters einer Grundschule mit mehr als 
180 bis zu 360 Schülerinnen und Schülern

-  zur Wahrnehmung von Schulleitungsaufgaben 
an einer Grundschule13

Konrektorin

-  als die ständige Vertreterin der Leiterin oder 
des Leiters einer Grundschule mit mehr als 80 
bis zu 360 Schülerinnen und Schülern4

-  zur Wahrnehmung von Schulleitungsaufgaben 
an einer Grundschule mit mehr als 360 bis 540 
Schülerinnen und Schülern4

Konrektor

-  als der ständige Vertreter der Leiterin oder des 
Leiters einer Grundschule mit mehr als 180 bis 
zu 360 Schülerinnen und Schülern

-  zur Wahrnehmung von Schulleitungsaufgaben 
an einer Grundschule13

Konrektor

-  als der ständige Vertreter der Leiterin oder des 
Leiters einer Grundschule mit mehr als 80 bis 
zu 360 Schülerinnen und Schülern4

-  zur Wahrnehmung von Schulleitungsaufgaben 
an einer Grundschule mit mehr als 360 bis zu 
540 Schülerinnen und Schülern4

Fußnoten:
13)  Soweit nicht in der Besoldungsgruppe A 12 

mit Amtszulage.

Fußnoten:
4) Erhält eine Amtszulage nach Anlage VII.

Bisheriges Amt in der Besoldungsgruppe A 13 
der Anlage I Besoldungsordnungen A und B 
zum Hessischen Besoldungsgesetz

Künftiges Amt in der Besoldungsgruppe A 14 
der Anlage I Besoldungsordnungen A und B 
zum Hessischen Besoldungsgesetz

Konrektorin

-  zur Wahrnehmung von Schulleitungsaufgaben 
an einer Grundschule13

Konrektorin

-  zur Wahrnehmung von Schulleitungsaufgaben 
an einer Grundschule mit mehr 540 Schülerin-
nen und Schülern

Konrektor

-  zur Wahrnehmung von Schulleitungsaufgaben 
an einer Grundschule13

Konrektor

-  zur Wahrnehmung von Schulleitungsaufgaben 
an einer Grundschule mit mehr 540 Schülerin-
nen und Schülern

Fußnoten: 
13)  Soweit nicht in der Besoldungsgruppe A 12 

mit Amtszulage.

Fußnoten: 

Entfällt.

Bisheriges Amt in der Besoldungsgruppe A 
13 mit Amtszulage der Anlage I Besoldungs-
ordnungen A und B zum Hessischen Besol-
dungsgesetz

Künftiges Amt in der Besoldungsgruppe A 
13 mit Amtszulage der Anlage I Besoldungs-
ordnungen A und B zum Hessischen Besol-
dungsgesetz

Konrektorin

-  zur Wahrnehmung von Schulleitungsaufgaben 
an einer Grund- und Hauptschule oder Haupt-
schule2,5

-  zur Wahrnehmung von Schulleitungsaufgaben 
an einer Realschule, Haupt- und Realschule, 
Grund-, Haupt- und Realschule oder Mittel-stu-
fenschule2, 5

Konrektorin

-  zur Wahrnehmung von Schulleitungsaufgaben 
an einer Grund- und Hauptschule oder Haupt-
schule mit mehr als 360 bis zu 540 Schülerin-
nen und Schülern4

-  zur Wahrnehmung von Schulleitungsaufgaben 
an einer Realschule, Haupt- und Realschule, 
Grund-, Haupt- und Realschule oder Mittelstu-
fenschule2, 4

Konrektor

-  zur Wahrnehmung von Schulleitungsaufgaben 
an einer Grund- und Hauptschule oder Haupt-
schule2,5

-  zur Wahrnehmung von Schulleitungsaufgaben 
an einer Realschule, Haupt- und Realschule, 
Grund-, Haupt- und Realschule oder Mittel-stu-
fenschule2, 5

Konrektor

-  zur Wahrnehmung von Schulleitungsaufgaben 
an einer Grund- und Hauptschule oder Haupt-
schule mit mehr als 360 bis zu 540 Schülerin-
nen und Schülern4

-  zur Wahrnehmung von Schulleitungsaufgaben 
an einer Realschule, Haupt- und Realschule, 
Grund-, Haupt- und Realschule oder Mittelstu-
fenschule2, 4

Fußnoten: 
2) Soweit nicht in der Besoldungsgruppe A 14. 
5) Erhält eine Amtszulage nach Anlage VII.

Fußnoten:
2) Soweit nicht in der Besoldungsgruppe A 14.
4) Erhält eine Amtszulage nach Anlage VII.



Nr. 21 – Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Hessen – 10. Juli 2023448

Bisheriges Amt in der Besoldungsgruppe A 
13 mit Amtszulage der Anlage I Besoldungs-
ordnungen A und B zum Hessischen Besol-
dungsgesetz

Künftiges Amt in der Besoldungsgruppe A 
14 der Anlage I Besoldungsordnungen A und 
B zum Hessischen Besoldungsgesetz

Konrektorin

-  als die ständige Vertreterin der Leiterin oder 
des Leiters einer Grundschule mit mehr als 
360 bis zu 540 Schülerinnen und Schülern4

-  zur Wahrnehmung von Schulleitungsaufgaben 
an einer Grund- und Hauptschule oder Haupt-
schule2,5

Konrektorin

-  als die ständige Vertreterin der Leiterin oder 
des Leiters einer Grundschule mit mehr als 
360 bis zu 540 Schülerinnen und Schülern

-  zur Wahrnehmung von Schulleitungsaufgaben 
an einer Grund- und Hauptschule oder Haupt-
schule mit mehr 540 Schülerinnen und Schülern

Konrektor

-  als der ständige Vertreter der Leiterin oder des 
Leiters einer Grundschule mit mehr als 360 bis 
zu 540 Schülerinnen und Schülern4

-  zur Wahrnehmung von Schulleitungsaufgaben 
an einer Grund- und Hauptschule oder Haupt-
schule2,5

Konrektor

-  als der ständige Vertreter der Leiterin oder des 
Leiters einer Grundschule mit mehr als 360 bis 
zu 540 Schülerinnen und Schülern

-  zur Wahrnehmung von Schulleitungsaufgaben 
an einer Grund- und Hauptschule oder Haupt-
schule mit mehr als 540 Schülerinnen und 
Schülern

Fußnoten: 
2) Soweit nicht in der Besoldungsgruppe A 14. 
4) Erhält eine Amtszulage nach Anlage VII. 
5) Erhält eine Amtszulage nach Anlage VII.

Fußnoten: 

Entfällt.

Bisheriges Amt in der Besoldungsgruppe A 
14 der Anlage I Besoldungsordnungen A und 
B zum Hessischen Besoldungsgesetz

Künftiges Amt in der Besoldungsgruppe A 
14 der Anlage I Besoldungsordnungen A und 
B zum Hessischen Besoldungsgesetz

Konrektorin

-  als die ständige Vertreterin der Leiterin oder 
des Leiters einer Grund- und Hauptschule oder 
Hauptschule mit mehr als 360 Schülerinnen 
und Schülern

-  zur Wahrnehmung von Schulleitungsaufgaben 
an einer Grund- und Hauptschule oder Haupt-
schule1

Konrektorin

-  als die ständige Vertreterin der Leiterin oder 
des Leiters einer Grund- und Hauptschule oder 
Hauptschule mit mehr als 360 bis zu 540 Schü-
lerinnen und Schülern

-  zur Wahrnehmung von Schulleitungsaufgaben 
an einer Grund- und Hauptschule oder Haupt-
schule mit mehr als 540 Schülerinnen und 
Schülern

Konrektor

-  als der ständige Vertreter der Leiterin oder des 
Leiters einer Grund- und Hauptschule oder 
Hauptschule mit mehr als 360 Schülerinnen 
und Schülern

-  zur Wahrnehmung von Schulleitungsaufgaben 
an einer Grund- und Hauptschule oder Haupt-
schule1

Konrektor

-  als der ständige Vertreter der Leiterin oder des 
Leiters einer Grund- und Hauptschule oder 
Hauptschule mit mehr als 360 bis zu 540 Schü-
lerinnen und Schülern

-  zur Wahrnehmung von Schulleitungsaufgaben 
an einer Grund- und Hauptschule oder Haupt-
schule mit mehr als 540 Schülerinnen und 
Schülern

Fußnoten:
1 Soweit nicht in der Besoldungsgruppe A 13.

Fußnoten: 

Entfällt.
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§ 3

Rektorinnen und Rektoren allgemeinbildender Schulen

(1) Beamtinnen und Beamte, deren Ämter

1.   der Rektorin – einer Grundschule mit bis zu 80 Schülerinnen und Schülern oder des Rektors – 
einer Grundschule mit bis zu 80 Schülerinnen und Schülern in der Besoldungsgruppe A 13,

2.  der Rektorin – einer Grundschule mit mehr als 80 bis zu 180 Schülerinnen und Schülern oder des 
Rektors – einer Grundschule mit mehr als 80 bis zu 180 Schülerinnen und Schülern in der Besol-
dungsgruppe A 13 mit Amtszulage,

3.  der Rektorin – einer Grundschule mit mehr als 180 bis zu 360 Schülerinnen und Schülern oder 
des Rektors – einer Grundschule mit mehr als 180 bis zu 360 Schülerinnen und Schülern in der 
Besoldungsgruppe A 14

Anlage I der Besoldungsordnung A des Hessischen Besoldungsgesetzes in der am 31. Juli 2028 gel-
tenden Fassung ausgebracht sind, werden in die ihren bisherigen Ämtern entsprechenden Ämter der 
Besoldungsgruppe A 14 der Anlage I Besoldungsordnung A des Hessischen Besoldungsgesetzes in der 
am 1. August 2028 geltenden Fassung übergeleitet und in die entsprechenden Planstellen eingewiesen.

(2) Die Überleitung nach Abs. 1 erfolgt nach Maßgabe der nachstehenden Übersicht: 

Bisheriges Amt in der Besoldungsgruppe A 
14 der Anlage I Besoldungsordnungen A und 
B zum Hessischen Besoldungsgesetz

Künftiges Amt in der Besoldungsgruppe A 
14 mit Amtszulage der Anlage I Besoldungs-
ordnungen A und B zum Hessischen Besol-
dungsgesetz

Konrektorin

-  als die ständige Vertreterin der Leiterin oder 
des Leiters einer Grundschule mit mehr als 
540 Schülerinnen und Schülern

-  als die ständige Vertreterin der Leiterin oder 
des Leiters einer Grund- und Hauptschule oder 
Hauptschule mit mehr als 360 Schülerinnen 
und Schülern

Konrektorin

-  als die ständige Vertreterin der Leiterin oder 
des Leiters einer Grundschule mit mehr als 
540 Schülerinnen und Schülern4

-  als die ständige Vertreterin der Leiterin oder 
des Leiters einer Grund- und Hauptschule oder 
Hauptschule mit mehr als 540 Schülerinnen 
und Schülern4

Konrektor

-  als der ständige Vertreter der Leiterin oder des 
Leiters einer Grundschule mit mehr als 540 
Schülerinnen und Schülern

-  als der ständige Vertreter der Leiterin oder des 
Leiters einer Grund- und Hauptschule oder 
Hauptschule mit mehr als 360 Schülerinnen 
und Schülern

Konrektor

-  als der ständige Vertreter der Leiterin oder des 
Leiters einer Grundschule mit mehr als 540 
Schülerinnen und Schülern4

-  als der ständige Vertreter der Leiterin oder des 
Leiters einer Grund- und Hauptschule oder 
Hauptschule mit mehr als 540 Schülerinnen 
und Schülern4

Fußnoten: 

Entfällt.

Fußnoten: 
4) Erhält eine Amtszulage nach Anlage VII.

Überleitungsübersicht

Bisheriges Amt in der Besoldungsgruppe A 13 
der Anlage I Besoldungsordnungen A und B 
zum Hessischen Besoldungsgesetz

Künftiges Amt in der Besoldungsgruppe A 14 
der Anlage I Besoldungsordnungen A und B 
zum Hessischen Besoldungsgesetz

Rektorin

-  einer Grundschule mit bis zu 80 Schülerinnen 
und Schülern

Rektor

-  einer Grundschule mit bis zu 80 Schülerinnen 
und Schülern

Rektorin

-  einer Grundschule mit bis zu 360 Schülerinnen 
und Schülern

Rektor

-  einer Grundschule mit bis zu 360 Schülerinnen 
und Schülern

Bisheriges Amt in der Besoldungsgruppe A 13 
mit Amtszulage der Anlage I Besoldungs-
ordnungen A und B zum Hessischen Besol-
dungsgesetz

Künftiges Amt in der Besoldungsgruppe A 14 
der Anlage I Besoldungsordnungen A und B 
zum Hessischen Besoldungsgesetz

Rektorin

-  einer Grundschule mit mehr als 80 bis zu 180 
Schülerinnen und Schülern4

Rektor

-  einer Grundschule mit mehr als 80 bis zu 180 
Schülerinnen und Schülern4

Rektorin

-  einer Grundschule mit bis zu 360 Schülerinnen 
und Schülern

Rektor

-  einer Grundschule mit bis zu 360 Schülerinnen 
und Schülern

Fußnoten: 
4) Erhält eine Amtszulage nach Anlage VII.

Fußnoten: 

Entfällt.
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Bisheriges Amt in der Besoldungsgruppe A 14 
der Anlage I Besoldungsordnungen A und B 
zum Hessischen Besoldungsgesetz

Künftiges Amt in der Besoldungsgruppe A 14 
der Anlage I Besoldungsordnungen A und B 
zum Hessischen Besoldungsgesetz

Rektorin

-  einer Grundschule mit mehr als 180 bis zu 360 
Schülerinnen und Schülern

Rektor

-  einer Grundschule mit mehr als 180 bis zu 360 
Schülerinnen und Schülern

Rektorin

-  einer Grundschule mit bis zu 360 Schülerinnen 
und Schülern

Rektor

-  einer Grundschule mit bis zu 360 Schülerinnen 
und Schülern

Artikel 7

Zuständigkeitsvorbehalt

Soweit durch dieses Gesetz Rechtsver-
ordnungen geändert werden, bleibt die Be-
fugnis der zuständigen Stellen, die Verord-
nung künftig zu ändern oder aufzuheben, 
unberührt.

Artikel 8

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Ver-
kündung in Kraft. Abweichend von Satz 1 tre-
ten Art. 3, 4 und 5 am 1. August 2028 in Kraft. 

§ 4

Änderung von Amtsbezeichnungen

Soweit sich nach der Überleitung Ände-
rungen von Amtsbezeichnungen ergeben, 
führen die Beamtinnen und Beamten die 
neuen Amtsbezeichnungen.

§ 5

Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am 1. August 2028 in 
Kraft. Es tritt mit Ablauf des 31. Dezember 
2028 außer Kraft.

Artikel 66)

Änderung der Hessischen Verordnung 
über die Gewährung eines Zuschlags 
zu den Dienstbezügen bei begrenzter 

Dienstfähigkeit

In § 2 Abs. 2 der Hessischen Verordnung 
über die Gewährung eines Zuschlags zu den 
Dienstbezügen bei begrenzter Dienstfähig-
keit vom 19. Juli 2021 (GVBl. S. 360) wird 
nach dem Wort „Stellenzulage“ die Angabe 
„Zulagen nach § 56b und § 56c des Hessi-
schen Besoldungsgesetzes“ eingefügt.

Die verfassungsmäßigen Rechte der Landesregierung sind gewahrt.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt. 
Es ist im Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Hessen zu verkünden.

Wiesbaden, den 27. Juni 2023

D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r p r ä s i d e n t

R h e i n

D e r  H e s s i s c h e  K u l t u s m i n i s t e r

P r o f .  D r.  L o r z

6) Ändert FFN 323-171

D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r 
d e s  I n n e r n  u n d  f ü r  S p o r t

B e u t h
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